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1 Beschreibung des Planvorhabens 

1.1 Anlass und Angaben zum Standort 

Das Plangebiet befindet sich am südlichen Siedlungsrand der Ortschaft Preußisch Ströhen, 
südöstlich der „Preußisch-Ströher-Allee“ und südwestlich der Straße „Am Speukebusch“ sowie 
nordwestlich des Fließgewässers „Große Aue“. Die Fläche des Plangebietes beläuft sich auf 
ca. 1,94 ha. 
 

 
Abbildung 1: Übersichtskarte zur Verortung des Plangebietes (unmaßstäblich). 
[Quelle Kartengrundlage: © OpenStreetMap-Mitwirkende] 

 
Die Stadt Rahden stellt den Bebauungsplan Nr. 108 auf, um die planungsrechtlichen Grund-
lagen für eine Erweiterung des nordöstlich angrenzenden Wohngebietes zu schaffen.  
 
 

1.2 Aufgabenstellung und Scoping 

Nach § 2a BauGB hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans 
eine Begründung beizufügen. Gesonderter Bestandteil der Begründung ist der Umweltbericht. 
Der Umweltbericht umfasst die nach § 2 Abs. 4 ermittelten und bewerteten Belange des Um-
weltschutzes.  
In § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB werden die verschiedenen Belange des Umweltschutzes einschließ-
lich des Naturschutzes und der Landschaftspflege genannt. Über die folgenden Schutzgüter 
können diese Belange erfasst werden: Mensch (inkl. Gesundheit), Tiere, Pflanzen, Fläche, 
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Boden, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt, Kulturgüter / sonstige Sachgüter 
und die Wechselwirkungen zwischen den zuvor genannten Schutzgütern. Des Weiteren sind 
die Auswirkungen auf die Umweltbelange, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebau-
ungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, zu 
berücksichtigen.  
Die Inhalte des Umweltberichtes nach § 2 Abs. 4 und § 2a Satz 2 Nr. 2 ergeben sich aus der 
Anlage zum BauGB, wobei nach § 2 BauGB die Gemeinde mit den Behörden (§ 4 Abs. 1 
BauGB) für jeden Bauleitplan festlegt, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermitt-
lung der Belange für die Abwägung erforderlich ist. Dieses Vorgehen wird Scoping genannt. 
Die Behörden wurden im Rahmen einer frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange von der Planung und den beabsichtigten Untersuchungen unter-
richtet und zur Äußerung im Hinblick auf Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 
aufgefordert. Die in diesem Rahmen eingegangenen Anregungen werden zur Kenntnis ge-
nommen bzw. im weiteren Verfahren berücksichtigt. 
 
 
1.3 Art und Umfang des Vorhabens, Angaben zum Bedarf an Grund und Bo-

den sowie Festsetzungen des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan Nr. 108 sieht folgende Nutzungen vor:  
 
Fläche insgesamt (Geltungsbereich):      19.427 m²  
- Wohngebiete           8.907 m² 
- Straßenverkehrsflächen         2.334 m² 
- Öffentliche Grünfläche            154 m² 
- Maßnahmenfläche             8.032 m² 
 

Die in Zukunft mögliche Versiegelung ergibt sich aus den Verkehrsflächen und aus der Ver-
siegelung in den Wohngebieten. Für die Wohngebiete wird eine Grundflächenzahl von 0,4 
ohne Überschreitungsmöglichkeit festgesetzt. Die im Plangebiet auf Grundlage des Bebau-
ungsplans maximal zulässige Versiegelung ist in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. 

 

Flächennutzungen Größe in m² Faktor Größe in m² 

Wohngebiete: GRZ 0,4 ohne Überschreitung 8.907 0,4 3.563 m² 

Straßenverkehrsflächen 2.334 1,0 2.334 m² 

Versiegelung   5.897 m² 

 
Die mit Umsetzung der vorliegenden Planung einhergehende Neuversiegelung beläuft sich 
somit auf ca. 0,59 ha. 
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2 Untersuchungsmethodik und Fachziele des Umweltschutzes 

2.1 Untersuchungsmethodik 

Bestandbeschreibung und -bewertung 

Gemäß der Anlage 1 Punkt 2. des BauGB umfasst der Umweltbericht u.a. eine Beschreibung 
und Bewertung der Umwelt und ihrer Bestandteile.  
In den Kapiteln 3 bis 3.6 erfolgt diese Bewertung jeweils schutzgutspezifisch, wobei ein be-
sonderes Gewicht auf die Herausstellung der Wert- und Funktionselemente mit besonderer 
Bedeutung gelegt wird (Methode der Bewertung). Im Rahmen der Bestandsbeschreibung und 
-bewertung werden ebenfalls Vorbelastungen berücksichtigt. 
 

Wirkungsprognose 

Gleichfalls hat der Umweltbericht gem. Anlage 1 Pkt. 2.b) zum BauGB eine Prognose über die 
Entwicklung des Umweltzustandes bei Nichtdurchführung der Planung (→ Status-Quo-Prog-
nose, vgl. Kap. 7) und bei Durchführung der Planung (→ Auswirkungsprognose) zu enthalten. 
Hierzu erfolgt eine Beschreibung der erheblichen Umweltauswirkungen. Grundsätzlich be-
trachtet, führt nicht jeder Wirkfaktor zu einer erheblich nachteiligen Umweltauswirkung. Es ist 
davon auszugehen, dass je wertvoller oder je empfindlicher ein Umweltbereich (↔ Funktions-
bereiche mit besonderer Bedeutung) ist und je stärker ein Wirkfaktor in diesem Bereich ist, 
desto sicherer ist von einer erheblichen nachteiligen Umweltauswirkung auszugehen. 
 
Wirkfaktoren 

Bei der Ermittlung und Beschreibung der Wirkfaktoren ist zwischen bau-, anlage- und betriebs-
bedingten Wirkfaktoren und deren Auswirkungen auf die einzelnen Schutzgüter sowie auf de-
ren Wechselwirkungen zu unterscheiden.   
Im Anhang (Kapitel 11.1) sind die potentiellen Beeinträchtigungen auf die verschiedenen Um-
weltgüter aufgelistet. In den jeweiligen Schutzgutkapiteln werden die planungsrelevanten Be-
einträchtigungen behandelt. 
 
Umweltmaßnahmen 

Zu den umweltrelevanten Maßnahmen gehören: 
- Vermeidungsmaßnahmen (inkl. Schutzmaßnahmen), 
- Verminderungsmaßnahmen, 
- Ausgleichsmaßnahmen (inkl. Ersatzmaßnahmen) bzw. 
- Maßnahmen zur Wiederherstellung betroffener Funktionen 
 
Monitoring 

Gemäß § 4c in Verbindung mit der Anlage zu § 2 Abs.4 und § 2a BauGB umfasst der Umwelt-
bericht die Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Aus-
wirkungen des Planungsvorhabens auf die Umwelt. Diese Überwachung wird als Monitoring 
bezeichnet. Für das Monitoring sind die Gemeinden zuständig, wobei genauere Festlegungen 
bzgl. der Überwachungszeitpunkte, der Methoden oder der Konsequenzen den Gemeinden 
freigestellt sind. Zu solchen Überwachungsmaßnahmen können z.B. gehören: Artenkontrollen, 
Dauerbeobachtung von Flächen, Gewässergütemessungen oder Erfolgs-/Nachkontrollen von 
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Kompensationsmaßnahmen. Der Schwerpunkt des Monitorings liegt lt. Gesetz aber nicht in 
der Vollzugskontrolle, sondern in der Erkennung von unvorhergesehenen nachteiligen Auswir-
kungen. 

Nach § 4c Satz 2 BauGB nutzen die Gemeinden beim Monitoring die Informationen der Be-
hörden nach § 4 Abs.3 BauGB. Demnach sind die an der Bauleitplanung beteiligten Behörden 
verpflichtet, die Gemeinden über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene nachteilige Um-
weltauswirkungen zu informieren.1 

Des Weiteren hat gemäß § 4c im Zuge des Monitorings auch eine Überwachung der Durch-
führung von Darstellungen oder Festsetzungen gemäß § 1a Absatz 3 Satz 2 (Ausgleichsmaß-
nahmen im Plangebiet) und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 (externe Kompensa-
tionsmaßnahmen) zu erfolgen.  
 
Alternativen 

Gemäß Punkt 2d der Anlage zu § 2 Abs.4 BauGB sind im Planungsprozess anderweitige Pla-
nungsmöglichkeiten (Alternativen) zu berücksichtigen. Hierunter fallen alternative Bebauungs-
konzepte (inkl. Begründung zur Auswahl aus Umweltsicht) unter Berücksichtigung des Pla-
nungsziels sowie des räumlichen Geltungsbereiches des Bauleitplanes. Die Angaben zu den 
Planungsalternativen können dem Kapitel 8 entnommen werden. 
 
 

2.2 Fachziele des Umweltschutzes 

Konkretere Zielvorstellungen ergeben sich aus der >Räumlichen Gesamtplanung< und aus 
der >Landschaftsplanung<2.  
 

Räumliche Gesamtplanung 

Regionalplan OWL (RP): 
Gemäß der zeichnerischen Darstellung des Regionalplanes OWL befindet sich das vorlie-
gende Plangebiet innerhalb eines Vorbehaltsgebietes „Allgemeiner Freiraum- und Agrarbe-
reich“. Der südöstliche Teil des Plangebietes (Bereich der geplanten Maßnahmenfläche) wird 
als Vorranggebiet zum „Schutz der Natur“ dargestellt.  
 
Flächennutzungsplan (FNP): 
Der wirksame Flächennutzungsplan stellt das vorliegende Plangebiet überwiegend als Wohn-
baufläche (für Bebauung vorgesehener Teil) und als Fläche für die Landwirtschaft dar. Im 
Übergang zur Kreisstraße ist eine schmale öffentliche Grünfläche ausgewiesen. 
 
Landschaftsplanung 

Landschaftsplan (LP): 
Für das Plangebiet liegt kein Landschaftsplan vor. 
 
 

 
1  Zu weiteren Ausführungen vgl.: STÜER & SAILER (2004) 
2  Explizit betont das Gesetz [§ 1 Abs.6 Punkt 7.g)], dass vorhandene Landschaftspläne oder sonstige umweltrechtliche Fach-

pläne für die Bestandsaufnahmen und -bewertungen heranzuziehen sind. 
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3 Bestandsaufnahme und -bewertung 

3.1 Menschen, menschliche Gesundheit, Emissionen (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7c 
BauGB) 

Es sind keine Bereiche mit einer besonderen Bedeutung als Wohnumfeldstrukturen und keine 
Freizeit- oder Tourismusinfrastruktur von einer Überplanung betroffen. Nordöstlich grenzen 
schutzwürdige Nutzungen in Form von Wohnbebauung an das Plangebiet.  

Von der westlich verlaufenden Kreisstraße 67 / „Preußisch-Ströher-Allee“ wirken Schallimmis-
sionen auf das Plangebiet ein. Zur Beurteilung der Lärmsituation wurde eine schalltechnische 
Beurteilung erarbeitet (IPW 2023), die die Grundlage der lärmschutztechnischen Anforderun-
gen für die geplante Nutzung darstellt. 

Aufgrund im Plangebiet und seinem Umfeld gelegener landwirtschaftlicher Nutzflächen ist im 
Bereich des Plangebietes mit landwirtschaftlich spezifischen Lärm-, Staub- und Ge-
ruchsimmissionen zu rechnen. Diese werden hervorgerufen durch den landwirtschaftlichen 
Verkehr auf den Straßen sowie durch die Bearbeitung der landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen. Sie können jahreszeitlich und witterungsbedingt auch an Sonn- und Feiertagen sowie in 
den Nachtstunden auftreten (z. B. Mähdrusch, Bodenbearbeitung). Die Immissionen sind un-
vermeidbar, im ländlichen Raum ortsüblich und müssen von den Anwohnern toleriert werden. 

Weiterhin bestehen im Umfeld des Plangebietes landwirtschaftliche Betriebe mit genehmigter 
Tierhaltung und entsprechenden Geruchsemissionen. Diesbezüglich wurde eine Ge-
ruchsimmissionsprognose erstellt (DEKRA AUTOMOBIL GMBH 2023). 

 

 

3.2 Tiere und Pflanzen, Biologische Vielfalt, Arten sowie Schutzgebiete 
und -objekte (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Im Folgenden werden Biotope und Schutzgebiete als Lebensräume von Tieren und Pflanzen 
behandelt und ggf. weiterführende Angaben zu z. B. gefährdeten Arten gemacht.  
 
Biotoptypen 
Die Erfassung der Biotoptypen des Gebietes wurde am 16.08.2023 durchgeführt. Die Einstu-
fung und Bewertung der vorhandenen Biotoptypen sowie die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung 
erfolgen anhand der vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-
Westfalen (LANUV NRW) herausgegebenen Arbeitshilfe „Numerische Bewertung von Bio-
toptypen für die Bauleitplanung in NRW (Stand: März 2008)“ (LANUV NRW (2008). Die Be-
standsdarstellung (vgl. Anhang Kap. 11.5) enthält die jeweiligen Zahlenkombinationen der Bi-
otoptypen (Codes). 
 
3.1 Acker, intensiv Grundwert A 2 
Bei dem Plangebiet handelt es sich weitestgehend um einen Teil einer Ackerfläche. 
 
4.3 Zier- und Nutzgarten Grundwert A 2 
Geringfügig ragt ein Teil eines Hausgartens in das Plangebiet hinein, der vor allem eine von 
Rindenmulch bedeckte Fläche und kleinere gebietsfremde Gehölze aufweist. 
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7.4 Baumreihe / 2.4 Saumstreifen ohne Bewertung (Erhalt) 
An der südöstlichen Plangebietsgrenze, zwischen der Ackerfläche und der „Großen Aue“ ge-
legene Baumreihe und Saumstreifen, die innerhalb der geplanten Maßnahmenfläche erhalten 
bleiben sollen und daher ohne Bewertung verbleiben.  
 
Angrenzende Bereiche: 
Die ackerbauliche Nutzung führt sich in südwestliche Richtung fort. Aufgrund seiner Lage am 
Ortsrand grenzen nordöstlich wohnbaulich genutzte Grundstücke an das Plangebiet. Nord-
westlich verläuft die Straße „Preußisch-Ströher-Allee“, deren Straßenseitenraum auf der Seite 
des Plangebietes Gras-/Staudenfluren und eine Eichen-Reihe/-Allee aufweist (Brusthöhen-
durchmesser der neben dem Plangebiet gelegenen Bäume: 1 x ca. 15 cm und 2 x ca. 30 cm). 
Südöstlich des Plangebietes verläuft die „Große Aue“. 
 
Biologische Vielfalt (Biodiversität)  
Der Begriff Biologische Vielfalt (Biodiversität) umfasst neben der Vielfalt der Arten auch die 
Genunterschiede zwischen den Organismen einer Art und die Vielzahl der Lebensräume der 
Arten. Zur Operationalisierung der Biodiversität werden folgende Kriterien berücksichtigt: 

• Rote Liste Pflanzen- und Tierarten / Rote Liste Biotoptypen  

• Streng geschützte Arten bzw. Arten, die dem besonderen Artenschutz nach § 44 
BNatSchG unterliegen 

• Faunistische Funktionsbeziehungen/ Faunapotenzial 

• Naturschutzspezifische Schutzgebiete und sonstige bedeutende Objekte 
 
Rote-Liste-Pflanzen- und Tierarten / Rote-Liste-Biotoptypen: 

Konkrete Angaben zu Vorkommen von Rote-Liste-Arten liegen nicht vor und wurden der Kom-
mune auch nicht im Rahmen der Behördenanhörung nach § 4 Abs. 1 BauGB (vgl. Kap. 1.2) 
mitgeteilt. Während der Biotoptypenkartierung ergaben sich keine zufälligen Funde von ge-
fährdeten Arten der Roten Listen.  

Es wird kein Biotoptyp überplant, der gemäß der Roten Liste gefährdeter Biotoptypen (VERBÜ-

CHELN et al. o. J.) für das Land NRW als „gefährdet“ einzustufen ist. 
 
Faunistische Funktionsbeziehungen / Faunapotenzial / Artenschutzrechtlich relevante Arten: 

Offizielle Angaben zu konkreten Vorkommen streng geschützter Arten bzw. artenschutzrecht-
lich relevanter Arten liegen für den Bereich des Plangebietes nicht vor. Im Zuge der Biotopty-
penkartierung bzw. der einmaligen Ortsbegehung im August 2023 wurden keine konkreten 
Hinweise oder Vorkommen artenschutzrelevanter Arten bzw. von deren Lebensstätten festge-
stellt.  

Bei den überplanten Nutzungen/Biotoptypen handelt es sich vor dem Hintergrund der Lage 
und derzeitigen Nutzung des Plangebietes um allgemein bis gering bedeutsame Lebensräume 
für Tiere. Die Ortsrandlage des Plangebietes (unmittelbar angrenzende Wohngebiete mit da-
mit einhergehenden optischen Störreizen durch Licht und Bewegung, Lärm/Geräusche, usw.), 
die angrenzende Straße „Preußisch-Ströher-Allee“ und auch die intensive Nutzung und Struk-
turarmut der betroffenen Ackerfläche (geringe Habitatausstattung) sind als Beeinträchtigung 
bzw. Vorbelastung faunistischer Habitatqualitäten einzustufen. Bedeutsame faunistische 
Funktionsräume oder -beziehungen sind aufgrund der Biotopausstattung des Plangebietes in 
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Verbindung mit der gegebenen Vorbelastung nicht zu erwarten. Auch die Ergebnisse der ein-
maligen Ortsbegehung weisen nicht auf bedeutsame faunistische Funktionen oder Funktions-
beziehungen hin. 
Zur Berücksichtigung des besonderen Artenschutzes wurde eine Artenschutzprüfung Stufe I 
(sh. Kap. 11.4) erstellt. Demnach stellen die betroffenen Flächen allgemein Nahrungsraum 
und ggf. Brutplatzangebote für ungefährdete, verbreitete Vogelarten dar. Weiterhin sind Vor-
kommen von Fledermäusen nicht auszuschließen, wobei die überplanten Flächen selbst ggf. 
als potentielles Teil-Nahrungshabitat ohne besondere Bedeutung für Fledermäuse dienen. 
Weitere Angaben hierzu sind der Artenschutzprüfung im Anhang dieses Umweltberichtes zu 
entnehmen.  
Im Ergebnis der Artenschutzprüfung und der einmaligen Ortsbegehung kann davon ausge-
gangen werden, dass durch die Planung kein Tierlebensraum hoher oder sehr hoher Bedeu-
tung und kein Bereich mit besonderer Bedeutung für faunistische Funktionen betroffen wird. 
 
Auswertung GEOportal.NRW 
Eine Sichtung des GEOportal.NRW3 (LINFOS NRW) lieferte folgende Ergebnisse für das Plan-
gebiet:  

• Das Plangebiet ragt im Südosten in die Verbundfläche herausragender Bedeutung 
„Große Aue“ (Objektkennung: VB-DT-MI-3418-001) sowie ein „Gebiet für den Schutz 
der Natur“ (Objektkennung: GSN-0515) und einen „Bereich für den Schutz der Natur“ 
(Objektkennung: BSN-1076). Westlich grenzt die Verbundfläche besonderer Bedeu-
tung „Grünland, Äcker und Gehölze um das Karlsmoor“ (Objektkennung: VB-DT-MI-
3417-006) an die „Preußisch-Ströher-Allee“. Im Bereich der „Großen Aue“ sind an das 
Plangebiet angrenzend schutzwürdige Biotope verzeichnet (das Gewässer selbst so-
wie unmittelbar daran angrenzende Böschungen bzw. Uferrandstreifen). Darüber hin-
aus sind im Bereich des Plangebietes keine ausgewiesenen Schutzgebiete /-objekte, 
geschützte Biotope etc. vorhanden.  

• Das nächstgelegene Natura 2000-Gebiet befindet sich unmittelbar südöstlich des Plan-
gebietes. Hierbei handelt es sich um das FFH-Gebiet „Große Aue“ (Kennung: DE-
3517-302), das in diesem Bereich gleichzeitig als Naturschutzgebiet ausgewiesen ist 
(NSG „Gewässerlandschaft Große Aue“; LINFOS-Kennung: MI-078). Südöstlich grenzt 
das Landschaftsschutzgebiet „Altkreis Lübbecke“ an die „Große Aue“ (LINFOS-Ken-
nung: LSG-3416-003). 

 
 
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die von einer Überplanung betroffenen Strukturen 
und Funktionen auf keine besondere biologische Vielfalt hinweisen. Es handelt sich dabei um 
einen Bereich mit Grundfunktionen bzgl. des Erhalts der Biodiversität. Die unmittelbar südöst-
lich verlaufende „Große Aue“ ist dagegen als Bereich besonderer Bedeutung einzustufen. 
 
  

 
3  www.geoportal.nrw (2024): GEOportal.NRW. © Land NRW, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2024. - Karten. - 

Umwelt und Klima. Abgerufen am 08.10.2024 https://www.geoportal.nrw/.  
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3.3 Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Zu den abiotischen Schutzgütern gehören Fläche, Boden, Wasser, Klima und Luft. 
 

Fläche 

Das Plangebiet befindet sich am Siedlungsrand von Preußisch Ströhen und wird derzeitig wei-
testgehend landwirtschaftlich genutzt (Ackerbau). Geringfügig befinden sich ein Teil eines 
Hausgartens sowie ein Saumstreifen und Gehölze innerhalb des Plangebietes. Im wirksamen 
Flächennutzungsplan wird die für eine Bebauung vorgesehene Fläche bereits als Wohnbau-
fläche dargestellt. 
 
Boden 

Eine Sichtung des GEOportal.NRW4 (Bodenkarte von NRW 1:50.000) hat ergeben, dass für 
das Plangebiet überwiegend der Bodentyp „Gley-Podsol“, im Südosten ein „Gley“ und ein „An-
moorgley“ ausgewiesen ist. Die Schutzwürdigkeit des Gley-Podsols und des Gleys wurde nicht 
bewertet, der Anmoorgley gilt als „Grundwasserboden mit sehr hoher Funktionserfüllung als 
Biotopentwicklungspotenzial für Extremstandorte“. Es besteht eine extrem hohe (Bereich An-
moorgley und Gley) oder hohe bis mittlere (Bereich Gley-Podsol) Verdichtungsempfindlichkeit. 
Für den Gley-Podsol wird die Grundwasserstufe 3 (tief - 8 bis 13 dm) und 4 (sehr tief - 13 bis 
20 dm), für den Gley die Grundwasserstufe 2 (mittel - 4 bis 8 dm) und für den Anmoorgley die 
Grundwasserstufe 1 (sehr flach bis flach - 0 bis 4 dm) angegeben. Die ökologische Feuchte-
stufe wird für den Gley-Podsol als „grundfeucht“ und „frisch“, für den Gley als „feucht“ und für 
den Anmoorgley als „nass“ abgebildet.  

Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich keine Altlasten innerhalb des Plangebietes. 
 

Wasser 

Oberflächengewässer: Im Plangebiet sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Unmittel-
bar südöstlich verläuft die „Große Aue“. 

Grundwasser: Der Klimaatlas Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW 2024)5 gibt für den Bereich 
des Plangebietes im Zeitraum von 1991-2020 eine Grundwasserneubildungsrate von zumeist 
> 150 bis 300 mm und 0 bis 150 mm an, im Südosten besteht eine Grundwasserzehrung 
(> -150 bis 0 mm). Die Gesamtfilterfähigkeit im 2-Meter-Raum wird für die Böden als „sehr 
gering“ bis „mittel“ bewertet6. Weiterhin wird die Schutzfunktion der Deckschichten in der Hyd-

rogeologischen Karte von NRW 1:100.0007 als „ungünstig“ bewertet, woraus eine hohe Emp-

findlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeinträgen resultiert.  

 
4  www.geoportal.nrw (2024): GEOportal.NRW. © Land NRW, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2024. - Geoviewer. - 

Karten. - Geographie und Geologie. - Boden und Geologie. - IS BK50 Bodenkarte von NRW 1:50.000 - WMS. Abgerufen am 
08.10.2024 von https://www.geoportal.nrw/. 

5  www.klimaatlas.nrw.de (2024): Klimaatlas NRW. Herausgeber: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
unter Verwendung von Daten vom Forschungszentrum Jülich und LANUV NRW. - Klimaatlas NRW. - Wasserwirtschaft. - 
Grundwasserneubildung [mm]. Abgerufen am 08.10.2024 von https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-karte 

6  www.geoportal.nrw (2024): GEOportal.NRW. © Land NRW, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2024. - Geoviewer. - 
Karten. - Geographie und Geologie. - Boden und Geologie. - IS BK50 Bodenkarte von NRW 1:50.000 - WMS. Abgerufen am 
08.10.2024 von https://www.geoportal.nrw/. 

7  www.geoportal.nrw (2024): GEOportal.NRW. © Land NRW, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2024. - Geoviewer. - 
Karten. - Geographie und Geologie. - Boden und Geologie. - Hydrogeologische Karte 1:100.000 - WMS. - Bewertung der 
Schutzfunktion. Abgerufen am 08.10.2024 von https://www.geoportal.nrw/. 
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Wasserschutzgebiete: Innerhalb des Plangebietes bestehen keine Wasserschutzgebiete.8 

Überschwemmungsgebiete: Das Plangebiet befindet sich außerhalb von ausgewiesenen 
Überschwemmungsgebieten, gemäß der Hochwassergefahren- und Hochwasserrisikokarte 
jedoch in einem Gefahren- bzw. Risikobereich bei Extremhochwassern (niedrige Wahrschein-
lichkeit) der südöstlich verlaufenden „Großen Aue“.9 
 

Klima und Luft, Klimawandel / Klimaanpassung 

Das Plangebiet befindet sich am Siedlungsrand der Ortschaft Preußisch Ströhen und unterliegt 
weitestgehend einer ackerbaulichen Nutzung. Solche Freilandbiotope dienen der Produktion 
von Kaltluft. Kaltluftproduzierende Flächen weisen dann eine besondere Bedeutung auf, wenn 
sie eine gewisse Größe aufweisen und die Kaltluft in thermisch belasteten Bereichen (größere 
Siedlungsbereiche mit hohen Versiegelungsgraden) temperaturausgleichend wirken kann. 
Hierzu muss die Kaltluft über Abflussbahnen zu den Wirkräumen transportiert werden. Nach 
den Angaben des Klimaatlas Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW 2024)10 kann innerhalb des 
nordöstlich angrenzenden Siedlungsbereiches an Strahlungstagen eine starke thermische Be-
lastung bestehen. Nachts besteht dagegen nur eine schwache nächtliche Überwärmung die-
ses Siedlungsbereiches. Zudem handelt es sich bei der nordöstlich angrenzenden Ortschaft 
um einen Kaltlufteinwirkbereich, der im Einflussgebiet eines mittleren Kaltluftvolumenstroms 
aus südwestlicher Richtung liegt. Bei der überplanten Ackerfläche handelt es sich jedoch um 
eine „Grünfläche mit geringer thermischer Ausgleichsfunktion“. Größere Gehölzflächen, die 
einer Produktion von Frischluft dienen bzw. eine lufthygienische Wirkung haben würden (ins-
besondere Wälder), fehlen innerhalb des Plangebietes. Es ist daher kein Bereich mit beson-
derer Bedeutung für das Schutzgut Klima / Luft betroffen. 
 
 

3.4 Landschaft (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB) 

Gemäß den Darstellungen des GEOportal.NRW liegt das Plangebiet innerhalb des Land-
schaftsraumes „Sandniederungen um Preußisch Ströhen“ (Objektkennung: LR-IIIb-003). Nach 
den Angaben des LANUV NRW (2018, S. 285 / Karte 14 „Landschaftsbild“) befindet sich das 
hier vorliegende Plangebiet im (Rand-)Bereich einer Landschaftsbildeinheit mit besonderer 
Bedeutung. 

Das Plangebiet liegt am Rand der Ortschaft Preußisch Ströhen und ist durch seine ackerbau-
liche Nutzung und Siedlungsrandlage geprägt. Landschaftsbildstrukturierende Wertelemente 
(bspw. Heckenstrukturen) sind innerhalb des Plangebietes in Form einer Baumreihe am süd-
östlichen Plangebietsrand vorhanden und befinden sich an das Plangebiet angrenzend in 
Form einer Eichen-Reihe/-Allee entlang der Straße „Preußisch-Ströher-Allee“. Durch die Lage 
am Siedlungsrand (nordöstlich vorhandene Wohnbebauungen) sowie die angrenzende Kreis-
straße 67 / „Preußisch-Ströher-Allee“ besteht bereits eine Vorbelastung des Landschaftsbildes 
und damit ebenfalls eine Beeinträchtigung der landschaftsgebundenen Erholungsnutzung.  

 
8  www.geoportal.nrw (2024): GEOportal.NRW. © Land NRW, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2024. - Karten. - 

Umwelt und Klima. - Wasser. - Wasserschutzgebiete. Abgerufen am 08.10.2024 von https://www.geoportal.nrw/. 
9  www.geoportal.nrw (2024): GEOportal.NRW. © Land NRW, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2024. - Karten. - 

Umwelt und Klima. - Wasser. - Überschwemmungsgebiete / Hochwasser Gefahrenkarte / Hochwasser Risikokarte. Abgerufen 
am 08.10.2024 von https://www.geoportal.nrw/. 

10  www.klimaatlas.nrw.de (2024): Klimaatlas NRW. Herausgeber: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW 
unter Verwendung von Daten vom Forschungszentrum Jülich und LANUV NRW. - Klimaatlas NRW. - Planung und Bau. - 
Klimaanalyse. Abgerufen am 02.04.2024 von https://www.klimaatlas.nrw.de/klima-nrw-karte 
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Insgesamt ist festzuhalten, dass das Plangebiet in Bezug auf das Landschafts-/Ortsbild eine 
durchschnittliche bzw. mittlere Bedeutung aufweist. 
 
 

3.5 Kultur- und sonstige Sachgüter (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7d BauGB) 

Der LWL-Archäologie für Westfalen mitgeteilt, dass auf Luftbildern anhand von Bewuchsmerk-
malen Anomalien im Bereich des Plangebietes zu erkennen sind. Es handelt sich dabei wahr-
scheinlich um mittelalter- bis neuzeitliche Ackerbaurelikte wie Wölbäcker und/oder Beetpar-
zellen. Da in der Umgebung auch Hinweise auf wüst gefallene Hofstellen vorhanden sind, in 
deren unmittelbarer Umgebung derartige Strukturen liegen, ist im Plangebiet mit dem Vorhan-
densein von Bodendenkmalsubstanz zu rechnen. 

Vorkommen von sonstigen Sachgütern sind im Plangebiet nicht vorhanden bzw. bekannt. 
 
 

3.6 Europäisches Netz – Natura 2000 (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7b BauGB) 

Eine Sichtung des GEOportal.NRW11 hat ergeben, dass sich das nächstgelegene Natura 
2000-Gebiet unmittelbar südöstlich des Plangebietes befindet. Dabei handelt es sich um das 
FFH-Gebiet „Große Aue“ (Kennung: DE-3517-302). Zwischen der geplanten Wohnbebauung 
und dem FFH-Gebiet liegt eine Distanz von etwa 90-100 m. Der Bereich dazwischen wird 
derzeitig überwiegend ackerbaulich genutzt. Dort soll eine Maßnahmenfläche angelegt wer-
den, innerhalb derer die Anlage einer Versickerungsfläche sowie die Entwicklung von Exten-
sivgrünland vorgesehen ist. Es wird davon ausgegangen, dass durch die vorliegende Planung 
unter Berücksichtigung der Entfernung zwischen dem FFH-Gebiet und dem geplanten Wohn-
gebiet sowie der geplanten Maßnahmenfläche, die eine Nutzungsextensivierung des unmittel-
baren Umfeldes des FFH-Gebietes bedingt, insgesamt keine erheblichen Beeinträchtigungen 
von Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebietes bedingt werden. 
 
 

3.7 Wechselwirkungen (gem. § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB) 

Die einzelnen schutzgutübergreifenden Wechselwirkungen im Sinne der Ökosystemtheorie 
können an dieser Stelle nicht vollständig erfasst und bewertet werden. In der Praxis hat sich 
bewährt, nur die entscheidungserheblichen Umweltkomplexe mit ausgeprägten Wechselwir-
kungen darzustellen; i. d. R. handelt es sich hier um Ökosystemtypen oder auch Biotopkom-
plexe mit besonderen Standortfaktoren (extrem trocken, nass, nährstoffreich oder -arm). 
Gleichfalls können zu den entscheidungserheblichen Umweltkomplexen Bereiche mit hoher 
kultureller oder religiöser Bedeutung hinzugezählt werden: Innerhalb des Plangebietes kom-
men keine Biotop- oder Umweltkomplexe mit besonderer Empfindlichkeit oder Bedeutung vor. 
Daher wird die Planung zwar aufgrund der zu erwartenden Neuversiegelung zu Auswirkungen 
in allen Schutzgutbereichen führen, erhebliche nachteilige Auswirkungen im Bereich komple-
xer schutzgutübergreifender Wechselwirkungen werden durch die Planung aber nicht bedingt.  
 

 
11  www.geoportal.nrw (2024): GEOportal.NRW. © Land NRW, Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2024. - Karten. - 

Umwelt und Klima. Abgerufen am 08.10.2024 von https://www.geoportal.nrw/.  
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3.8 Anfälligkeit für schwere Unfälle / Katastrophen (gem. § 1 Abs.6 Nr.7j 
BauGB) 

Unter diesem Punkt erfolgt eine Erfassung von Umwelteinwirkungen, welche die Folge von 
Unfällen oder Katastrophen sind, die von dem vorliegenden Bauleitplan ausgehen können 
bzw. denen der Bauleitplan ausgesetzt ist. Im näheren Umfeld des Plangebietes sind nach 
derzeitigem Kenntnisstand keine Betriebe oder Anlagen vorhanden, die als Störfallbetrieb im 
Sinne der 12. BImSchV / KAS 18 einzustufen sind und innerhalb dessen angemessenen Si-
cherheitsabstandes sich das Plangebiet befindet. Aufgrund der Lage innerhalb eines Gefah-
ren- bzw. Risikobereiches bei Extremhochwassern der südöstlich verlaufenden „Großen Aue“ 
besteht zumindest eine niedrige Überschwemmungs-Wahrscheinlichkeit. 
 
 

4 Wirkungsprognose 

4.1 Beschreibung und Bewertung der zu erwartenden Umweltauswirkungen 
des Vorhabens 

4.1.1 Methodische Vorgehensweise 

Basierend auf den Festsetzungen des vorliegenden Bebauungsplanes werden die Auswirkun-
gen auf die Umwelt, in den nachfolgenden Unterkapiteln schutzgutbezogen, im Detail be-
schrieben und anschließend zusammengefasst bewertet. Hierbei ist zwischen bau-, anlage- 
und betriebsbedingten Auswirkungen zu unterscheiden. Ein Überblick über mögliche Wirkfak-
toren wird in der nachfolgenden Tabelle gegeben. 
 
Tabelle 1: Zu erwartende relevante Projektwirkungen 

Baubedingte Wirkfaktoren 

Flächeninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtung und Lagerflächen 

Schadstoffemissionen, Lärm, Erschütterungen und Lichtreize durch Baubetrieb 

Lärm, Erschütterungen und ggf. Lichtreize durch Baubetrieb 

Ggf. Zwischenlagerung von Erdmassen (Bodenmieten) 

Anlagebedingte Wirkungen 

Versiegelung/ Teilversiegelung durch die Bebauung (inkl. Nebenanlagen) 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Gebäude / Gebäudeteile. 

Flächenverluste durch Bodenauftrag oder -abtrag.  

Betriebsbedingte Wirkungen 

Von schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche - verursacht durch die Planung - ist 
nicht auszugehen. Es ist innerhalb des Plangebietes mit Verkehrslärmimmissionen zu rechnen, 
die auf das Plangebiet einwirken. Diesbezüglich wurde eine schalltechnische Beurteilung er-
stellt, die die Grundlage der lärmschutztechnischen Anforderungen für die geplante Nutzung 
darstellt. Weiterhin wirken von im Umfeld des Plangebietes gelegenen landwirtschaftlichen Be-
trieben mit Tierhaltung Geruchsimmissionen auf das Plangebiet ein. 

Lärm und optische Störreize bezogen auf die Fauna und auf Habitatfunktionen besitzen z. T. 
sehr unterschiedliche Wirkintensitäten und -zonen und sind artgruppen- und artspezifisch. Zur 
Ermittlung der nachteiligen Beeinträchtigungen wird der Stand des Wissens berücksichtigt. 
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Die Aufgabe der Bauleitplanung ist nach § 1 BauGB, die bauliche und sonstige Nutzung von 
Grundstücken in der Gemeinde vorzubereiten und zu leiten. Es handelt sich hierbei um eine 
sogenannte „Angebotsplanung“. Die konkreten Bauabläufe (zeitlich sowie inhaltlich bspw. im 
Hinblick auf eingesetzte Maschinen) und spätere Realisierungen (z. B. Gebäude, Straßen / 
Wege) sind auf dieser Planungsebene nicht bekannt bzw. nicht Inhalt eines Flächennut-
zungs- und / oder Bebauungsplanes. Daher können hinsichtlich baubedingter Auswirkungen 
auf dieser Planungsebene keine detaillierten Aussagen getroffen werden. Es ist jedoch davon 
auszugehen, dass die durch die vorliegende Planung vorbereiteten Bautätigkeiten Dauer, Art 
und Ausmaß vergleichbarer Bautätigkeiten nicht überschreiten werden. Zudem sind baube-
dingte Auswirkungen lediglich zeitlich befristeter Art und die Bautätigen sind angehalten, die 
anerkannten Regeln der Technik und Regelungsbereiche einschlägiger Gesetze und Verord-
nungen (z. B. Umweltschadensgesetz, Gefahrstoffverordnung, Baustellenverordnung, Be-
triebssicherheitsverordnung, Arbeitsstättenverordnung), u.a. zum allgemeinen Schutz der Um-
welt sowie speziell der Gewässer, des Bodens, der geschützten Arten und der natürlichen 
Lebensräume einzuhalten. Hierdurch werden Schäden an Schutzgütern von Natur und Land-
schaft und auch die Risiken von Unfällen während der Bauzeit vermindert. Insgesamt ist daher 
davon auszugehen, dass keine grundsätzlichen nachteiligen baubedingten Auswirkungen zu 
erwarten sind. Soweit bspw. schützenswerte bzw. zu erhaltende Biotop- oder Gewässerstruk-
turen durch Bautätigkeiten beeinträchtigt werden könnten und durch entsprechende Maßnah-
men (z. B. Bauzaun) zu sichern sind, wird dieses im entsprechenden Schutzgutkapitel geson-
dert aufgeführt.  
 
Ebenso ist mit Blick auf betriebsbedingte Auswirkungen festzuhalten, dass auf Ebene einer 
Angebotsplanung keine Angaben zu der tatsächlichen Ausgestaltung der im Plangebiet er-
möglichten Bebauung bzw. Nutzung vorliegen. Daher können ebenfalls keine detaillierten Aus-
sagen zu betriebsbedingten Auswirkungen getroffen werden. Zur Abschätzung betriebsbe-
dingter Auswirkungen werden deshalb allgemeingültige Annahmen zu Grunde gelegt. 
 
Soweit erkennbare Beeinträchtigungen durch Gegenmaßnahmen vermieden oder, falls dies 
nicht möglich ist, gemindert werden können, wird dies erläutert. Neben den Ausführungen zu 
den negativen Auswirkungen der Planung werden, sofern vorhanden, auch die mit der Planung 
verknüpften positiven Auswirkungen auf die Umwelt aufgeführt. Maßnahmen zur Vermeidung 
und Verminderung von nachteiligen Umweltauswirkungen bzw. zur Reduzierung von Beein-
trächtigungen sind im Einzelnen in Kapitel 5 beschrieben. Der Detailierungsgrad der Wirkungs-
abschätzung sowie die Eintrittswahrscheinlichkeit der Veränderungen hängen von der jeweili-
gen Auswirkung ab.  
 
Zur Bewertung der Umweltauswirkungen wird der Ansatz der Rahmenskala nach KAI-

SER (2013) verwendet. Hierbei werden die zu erwartenden Umweltauswirkungen je nach In-
tensität bzw. Schwere der Wirkung einer Bewertungsstufe zugeordnet. In der nachfolgenden 
Tabelle 2 werden die Bewertungsstufen sowie die jeweiligen Einstufungskriterien vorgestellt.  
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Tabelle 2: Rahmenskala für die Bewertung der Umweltauswirkungen (KAISER 2013, aktualisiert 
nach KAISER 2004) 

Stufe und 
Bezeichnung 

Einstufungskriterium 

IV 
Unzulässigkeits-
bereich 

Rechtsverbindliche Grenzwerte für das betroffene Umweltschutzgut werden über-
schritten oder es findet eine Überschreitung anderer rechtlich normierter Grenzen 
der Zulässigkeit von Eingriffen oder sonstigen Beeinträchtigungen statt, die nach 
den einschlägigen Rechtsnormen nicht überwindbar sind.  

III 
Zulässigkeits-
grenzbereich  
 
(optionale Un-
tergliederung) 

Rechtsverbindliche Grenzwerte für das betroffene Umweltschutzgut werden über-
schritten oder es findet eine Überschreitung anderer rechtlich normierter Grenzen 
der Zulässigkeit von Eingriffen oder sonstiger Beeinträchtigungen statt, die nach 
den einschlägigen Rechtsnormen nur ausnahmsweise aus Gründen des überwie-
genden öffentlichen Interesses oder des Allgemeinwohles bzw. aufgrund anderer 
Abwägungen überwindbar sind. In Abhängigkeit vom Ausmaß der zu erwartenden 
Beeinträchtigung sowie der Bedeutung und Empfindlichkeit betroffener Schutz-
gutausprägungen kann der Zulässigkeitsgrenzbereich untergliedert werden.  

II  
Belastungsbe-
reich 
 
(optionale Un-
tergliederung) 

Das betroffene Umweltschutzgut wird erheblich beeinträchtigt, so dass sich dar-
aus nach den einschlägigen Rechtsnormen eine rechtliche Verpflichtung ableitet, 
geeignete Maßnahmen zu Kompensation zu ergreifen. Die Beeinträchtigungen 
sind auch ohne ein überwiegendes öffentliches Interesse oder Allgemeinwohl 
bzw. anderer Abwägungen zulässig. In Abhängigkeit vom Ausmaß der zu erwar-
tenden Beeinträchtigungen sowie der Bedeutung und Empfindlichkeit betroffener 
Schutzgutausprägungen kann der Belastungsbereich untergliedert werden. 

I  
Vorsorgebereich 

Die Beeinträchtigung des betroffenen Umweltschutzgutes erreicht nicht das Maß 
der Erheblichkeit, ist aber unter Vorsorgegesichtspunkten beachtlich, beispiels-
weise auch bei der Berücksichtigung von Vorkehrungen zur Vermeidung oder Ver-
minderung der Beeinträchtigung. Aufgrund der geringen Schwere der Beeinträch-
tigung führt diese nicht zu einer rechtlich normierten Verpflichtung, geeignete 
Maßnahmen zur Kompensation zu ergreifen.  

0  
belastungsfreier 
Bereich 

Das betroffene Umweltschutzgut wird weder positiv noch negativ beeinflusst 

+ 
Förderbereich 

Es kommt zu einer positiven Auswirkung auf das betroffene Umweltschutzgut bei-
spielsweise durch eine Verminderung bestehender Umweltbelastungen.  

 
 

4.2 Beschreibung der Umweltauswirkungen 

4.2.1 Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit 

Die nachfolgenden Übersichten beschreiben die zu erwartenden Auswirkungen des Vorha-
bens auf das Schutzgut Mensch, einschließlich der menschlichen Gesundheit, aufgeteilt nach 
bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkungen. 
 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Da es sich im Falle der vorliegenden Bauleitplanung um eine sogenannte „Angebotsplanung“ 
handelt, können lediglich allgemeine Angaben zu baubedingten Auswirkungen sowie keine 
detaillierten Angaben zu anlagebedingten Auswirkungen gemacht werden (vgl. Kap. 4.1.1). 
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Es sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine Bereiche mit einer besonderen Bedeutung als 
Wohnumfeldstrukturen und keine Freizeit- oder Tourismusinfrastrukturen von einer Überpla-
nung betroffen. 

Während der Bauphase sind die eingesetzten Transport- und Baufahrzeuge und Maschinen 
mit Umweltauswirkungen verbunden. Dies können im Einzelnen sein: Lärm, Staubentwick-
lung, Erschütterungen, eingeschränkte Nutzbarkeit der Wege sowie Nah- und Fernsicht auf 
aufragende Geräte, wie z. B. Kräne. Diese Beeinträchtigungen bestehen lediglich temporär 
während der Bauphase und können durch eine optimale Zuwegungs- und Baustelleneinrich-
tung und zügige Bauabwicklung vermieden bzw. vermindert werden. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Mit erheblich negativen betriebsbedingten Auswirkungen auf das Schutz Mensch ist durch die 
vorliegende Planung selbst (Wohnbebauung) nicht zu rechnen.  

Bezüglich auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrslärmimmissionen wurde eine schalltech-
nische Beurteilung erstellt (IPW 2023), die die Grundlage der lärmschutztechnischen Anforde-
rungen für die geplante Nutzung darstellt. Im Ergebnis dieser schalltechnischen Beurteilung 
ist festzuhalten, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau“ von 
55 / 45 dB(A) Tag / Nacht für allgemeine Wohngebiete im Plangebiet jeweils am Tag und in 
der Nacht in Teilbereichen nicht eingehalten werden, weshalb Maßnahmen zum Lärmschutz 
erforderlich sind. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen kann der Schutz der Bevölke-
rung vor den Lärmimmissionen gewährleistet werden und die Erhaltung gesunder Wohnver-
hältnisse ist in ausreichendem Maße möglich. 

Im Umfeld des Plangebietes befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flächen. Innerhalb des 
Plangebietes ist deshalb mit Immissionen (Staub, Geruch usw.) durch die umliegende land-
wirtschaftliche Nutzung zu rechnen. Die aus der ordnungsgemäßen Bewirtschaftung auftre-
tenden Immissionen sind jedoch als ortsübliche Vorbelastung anzuerkennen.  

Bezüglich auf das Plangebiet einwirkenden Geruchsimmissionen im Umfeld gelegener land-
wirtschaftlicher Betriebe mit Tierhaltungsanlagen liegt eine Geruchsimmissionsprognose vor 
(DEKRA AUTOMOBIL GMBH 2023).  

„Die Untersuchung kommt zu folgenden Ergebnissen: 
- Auf allen untersuchten Bauflächen wird der Immissionswert der TA Luft für Wohn- und 

Mischgebiete von 10 % Jahresgeruchsstundenhäufigkeit überschritten. 
- Auf 2 Bauflächen und einem Teilbereich einer 3. Baufläche liegen die Geruchsstun-

denhäufigkeiten zwischen 10-15 % Jahresgeruchsstundenhäufigkeit. Hier wird folglich 
der Immissionswert für Dorfgebiete von 15 % eingehalten.  

- Unabhängig davon sind gemäß Kommentar zu Anhang 7 der TA Luft (Tabelle 1) beim 
Übergang vom Außenbereich bzw. Dorfgebiet zum Wohngebiet Immissionswerte von 
10-15 % als Zwischenwert möglich. 

Eine abschließende immissionsschutzrechtliche Beurteilung bleibt der Genehmigungsbehörde 
vorbehalten“ (DEKRA AUTOMOBIL GMBH 2023, S. 3). Nach gutachterlicher Einschätzung ist 
eine wohnbauliche Nutzung innerhalb des Plangebietes denkbar. Es wird nicht von wesentli-
chen Beeinträchtigungen/Einschränkungen durch die geplante Wohnnutzung ausgegangen. 
Eine abschließende immissionsschutzrechtliche Beurteilung hat durch die Genehmigungsbe-
hörde zu erfolgen. 
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4.2.2 Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt 

Anlage- und baubedingte Auswirkungen 

Die anlage- und baubedingte Flächeninanspruchnahme stellt prinzipiell den wesentlichen Ein-
griff in die Biotopfunktion dar. Anlage- oder baubedingte Flächeninanspruchnahmen sind in 
ihrer Auswirkung nicht unterscheidbar, da auch bei baubedingten, d. h. zeitlich begrenzten 
Flächeninanspruchnahmen, die Bestände vollständig zerstört werden. Hier ist vor allem die 
Überplanung eines Teils einer Ackerfläche zu nennen. Der Saumstreifen und die Baumreihe 
am südöstlichen Plangebietsrand können innerhalb der geplanten Maßnahmenfläche erhalten 
bleiben. Die Überplanung des Biotoptypen-Bestandes führt zu einer direkten Zerstörung des 
ursprünglichen Lebensraumes von Tieren, hervorgerufen z. B. durch die geplante Flächenin-
anspruchnahme oder das vollständige Entfernen der Vegetation. Die ursprünglichen Lebens-
raumfunktionen gehen damit an dieser Stelle vollständig verloren, was je nach Größe des Ver-
lustes und des verbleibenden Tierlebensraumes zu einer mehr oder weniger starken Verän-
derung der Tierlebensgemeinschaften führen kann. Die entstehenden Beeinträchtigungen sol-
len mittels der geplanten Maßnahmenfläche im Südosten des Plangebietes kompensiert wer-
den. Hier ist die Entwicklung eines Extensivgrünlandes sowie der Erhalt einer vorhandenen 
Saum- und Gehölzstruktur vorgesehen. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte akustische und optische Störreize können sich auch auf das Umfeld auswir-
ken. Bei dem Plangebiet handelt es sich aufgrund seiner Siedlungsrandlage um einen vorbe-
lasteten Bereich. Die betriebsbedingten Störungen werden sich mit Umsetzung der Planung 
gegenüber der bestehenden Situation vom Siedlungsrand aus nur geringfügig ausdehnen. Die 
Reichweite der Wirkfaktoren aus der geplanten Nutzung (Wohngebiete) ist zudem begrenzt. 
Optische Störwirkungen auf das Umfeld werden durch die geplante Festsetzung zur Eingrü-
nung in Richtung der Offenlandschaft reduziert (in den Randbereichen zu angrenzenden land-
wirtschaftlichen Nutzflächen hat eine Anpflanzung mit Gehölzen als geschlossener Sicht-
schutz zu erfolgen). Darüber hinaus wird ein Hinweis hinsichtlich der Beleuchtung bzw. 
Lichtimmissionen in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
Zusammenfassende Auswirkungsprognose: 
Von der Planung ist vor allem ein Teil einer ackerbaulich genutzten Fläche betroffen. Der 
Saumstreifen und die Baumreihe am südöstlichen Plangebietsrand können innerhalb der ge-
planten Maßnahmenfläche erhalten bleiben. Die Überplanung des Biotoptypen-Bestandes 
führt allgemein zu einem Verlust von Lebensraum für Pflanzen und Tiere und ist somit als 
erheblicher Eingriff für das Schutzgut Tiere und Pflanzen einzustufen. Unter Berücksichtigung 
der vorgesehenen Kompensationsmaßnahmen (Maßnahmenfläche im Südosten des Plange-
bietes, sh. Kap. 5) verbleiben jedoch keine erheblich nachteiligen Auswirkungen. 

Schutzgebiete oder -objekte nach BNatSchG bzw. LNatSchG NRW sind von der Planung nicht 
erheblich betroffen. Entlang der südöstlichen Plangebietsgrenze verläuft zwar die „Große Aue“ 
mit einem ausgewiesenen Naturschutz- und FFH-Gebiet, aufgrund der Distanz zwischen der 
Wohnbebauung und dem Gewässer sowie vor dem Hintergrund der geplanten Maßnahmen-
fläche sind jedoch keine erheblichen Beeinträchtigungen dieser Schutzgebiete zu erwarten.  
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Die Planung führt nach derzeitigem Kenntnisstand zu keiner Überplanung oder erheblichen 
Beeinträchtigung von Rote-Liste-Arten oder potentiell bedeutsamer faunistischer Funktions-
räume. Zur Berücksichtigung des besonderen Artenschutzes nach § 44 BNatSchG wurde eine 
Artenschutzprüfung Stufe I erstellt (sh. Anhang, Kap. 11.4). Demnach sind die Belange des 
besonderen Artenschutzes über Vermeidungsmaßnahmen zu berücksichtigen. Es wird insge-
samt davon ausgegangen, dass unter Berücksichtigung der formulierten Vermeidungsmaß-
nahmen (sh. Kap. 5) keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu erwarten sind. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- 
und Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen Beeinträchtigungen der Biologischen Viel-
falt verbleiben werden. 
 

 

4.2.3 Fläche 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase werden neben der Fläche des eigentlichen Baukörpers ebenfalls 
Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen sowie Transportwege in Anspruch genommen. 
Diese Bereiche werden jedoch in der Regel nicht versiegelt und lediglich temporär genutzt. 
Nach Beendigung der Bautätigkeiten sind diese Bereiche wiederherzurichten. Freiflächen wer-
den ggf. gärtnerisch angelegt. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Das Plangebiet besitzt eine Flächengröße von ca. 1,94 ha. Die vorliegende Planung bedingt 
in erster Linie die Inanspruchnahme eines Teils einer unversiegelten, durch intensive landwirt-
schaftliche Nutzung überprägten Fläche, die an ein bestehendes Wohngebiet anschließt. Mit 
Blick auf das Schutzgut Fläche ist festzuhalten, dass mit der vorliegenden Planung innerhalb 
des Plangebietes eine Flächeninanspruchnahme durch Bebauungen und sonstige Versiege-
lungen in Höhe von ca. 0,59 ha ermöglicht wird. Des Weiteren kommt es durch die Neuanlage 
von Garten-/Grünflächen sowie einer Maßnahmenfläche zu einer weiteren Flächeninan-
spruchnahme von ca. 1,3 ha. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der für die Wohnbebauung 
vorgesehene Plangebietsteil im wirksamen Flächennutzungsplan bereits als Wohnbaufläche 
dargestellt wird und die Maßnahmenfläche zukünftig weiterhin landwirtschaftlich genutzt wer-
den kann. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren können zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, da es 
sich bei der Planung um eine sogenannte „Angebotsplanung“ handelt und Details zur späteren 
Bebauung des Plangebietes nicht abschließend geklärt sind. 
 
 

4.2.4 Boden 

Baubedingte Auswirkungen 

Durch die Anlage der Baustelleneinrichtungsflächen wird der Bodenluft- und Bodenwasser-
haushalt verändert sowie Boden verdichtet. Zu den baubedingt tangierten Flächen zählen 
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Baustelleneinrichtungsflächen, Lagerflächen und Transportwege. Als Transportwege sind, so-
weit möglich, vorhandene Wege zu nutzen bzw. Wege auf Flächen anzulegen, die im Zuge 
der Vorhabensumsetzung bereits für die Versiegelung vorgesehen sind. Bei diesen Wegen 
handelt es sich um bereits oder künftig versiegelte bzw. verdichtete Flächen, die unnötige Be-
einträchtigung von Böden mit lockerer Aggregierung wird reduziert. So soll der Versiegelung 
bzw. Verdichtung von Bodenflächen Einhalt geboten werden. Aufgrund der vorhandenen Bö-
den mit hoher Verdichtungsempfindlichkeit sind Bereiche, die nur während der Bauphase be-
nötigt werden, vor Bodenverdichtungen zu schützen (z. B. mit Baggermatten). Grundsätzlich 
sind die anstehenden Bautätigkeiten nach den anerkannten Regeln der Technik durchzufüh-
ren, dem allgemeinen Schutz der Umwelt ist durch die Einhaltung einschlägiger Gesetze und 
Verordnungen (z. B. Umweltschadensgesetz, Gefahrstoffverordnung) nachzukommen 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch die vorliegende Planung wird innerhalb des Plangebietes eine Versiegelung in Höhe 
von ca. 0,59 ha zugelassen. Die geplante Versiegelung führt zum Verlust aller Bodenfunktio-
nen. Ein weiterer Eingriff in das Schutzgut Boden wird durch Bodenauf- und -abtrag für die 
Errichtung einer Versickerungsfläche bedingt. Hinsichtlich der Schutzwürdigkeit der anstehen-
den Böden ist festzuhalten, dass diese in der Bodenkarte von NRW 1:50.000 mit Ausnahme 
des Anmoorgleys nicht bewertet worden ist und es sich somit um durchschnittlich bedeut-
same/schutzwürdige Böden handelt. Der Anmoorgley ist innerhalb des Plangebietsteils in dem 
Bereich ausgewiesen, der als Maßnahmenfläche festgesetzt werden soll. Mit der dort geplan-
ten Nutzungsextensivierung gehen keine erheblichen Eingriffe in den Boden einher. 

Für Entsiegelungsmaßnahmen und eine darüber erfolgende Wiederherstellung von Boden-
funktionen stehen keine geeigneten Flächen zur Verfügung. Die Eingriffe in das Schutzgut 
Boden werden daher über die Kompensationsmaßnahmen für die Lebensraumfunktionen er-
setzt. Diesbezüglich ist zu berücksichtigen, dass die Beeinträchtigungen des Schutzgutes Bo-
den über eine Aufwertung von Bodenfunktionen im Rahmen der biotopspezifischen (multifunk-
tional wirksamen) Kompensationsmaßnahmen nur in begrenztem Maße ersetzt werden kön-
nen. Eine vollständige Wiederherstellung von Bodenfunktionen ist jedoch nicht möglich. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren können zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, da es 
sich bei der Planung um eine sogenannte „Angebotsplanung“ handelt und Details zur späteren 
Bebauung des Plangebietes nicht abschließend geklärt sind. 
 
 

4.2.5 Wasser 

Baubedingte Auswirkungen 

Eine Verunreinigung des Grund- oder Oberflächenwassers während der Bauphase durch den 
Eintrag von Öl, Kraftstoff, Schmiermittel u. ä. kann z. B. bei Unfällen nicht ausgeschlossen 
werden. Von erheblichen baubedingten Beeinträchtigungen des Grund- oder Oberflächenwas-
sers wird jedoch unter Berücksichtigung allgemein üblicher Sicherheitsvorkehrungen nicht 
ausgegangen (vgl. Kap. 4.1.1). Die anstehenden Bautätigkeiten sind nach den anerkannten 
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Regeln der Technik durchzuführen, dem allgemeinen Schutz der Umwelt ist durch die Einhal-
tung einschlägiger Gesetze und Verordnungen (z. B. Umweltschadensgesetz, Gefahrstoffver-
ordnung) nachzukommen. 
 
Anlagebedingte Auswirkungen 

Durch die geplante Versiegelung kommt es zu einem Verlust von Infiltrationsraum. Für die 
Planung wurde eine wasserwirtschaftliche Vorplanung erstellt (IPW 2025). Hierfür ist zuvor die 
Versickerungsfähigkeit des anstehenden Bodens ermittelt worden (Versickerungsnachweis). 
Im Ergebnis lässt sich festhalten, dass südöstlich der Wohnbebauung die Errichtung einer 
Versickerungsfläche vorgesehen ist. Teilversickerungen und die Verwendung 
versickerungsfähiger Beläge sind jedoch innerhalb des Wohngebietes möglich. Aus diesem 
Grund sind Zufahrten, Plätze und Wege gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes auf 
das notwendige Maß zu beschränken und in wasserdurchlässigen Materialien (z. B. 
Rasengittersteine) herzustellen. Dadurch können Auswirkungen auf die 
Grundwasserneubildungsrate (durch geplante Bebauungen bzw. Versiegelungen) reduziert 
werden.  

Innerhalb des Plangebietes besteht gemäß den Angaben der Hydrogeologischen Karte von 
NRW 1:100.000 eine ungünstige Schutzfunktion der Deckschichten und somit eine hohe 
Empfindlichkeit des Grundwassers gegenüber Schadstoffeinträgen. Da es sich bei der vorlie-
genden Planung (Ausweisung von Wohngebieten) nicht um eine Planung mit besonders 
erhöhter Grundwasserverschmutzungsgefährdung handelt, ist nicht mit erheblichen 
Beeinträchtigungen der Grundwasserqualität zu rechnen. 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren können zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, da es 
sich bei der Planung um eine sogenannte „Angebotsplanung“ handelt und Details zur späteren 
Bebauung des Plangebietes nicht abschließend geklärt sind.  
 
 
4.2.6 Klima und Luft 

Bau- und anlagebedingte Auswirkungen 

Mit dem Betrieb von Baufahrzeugen und Maschinen bestehen temporär baubedingte Auswir-
kungen auf das Schutzgut Klima / Luft durch den Eintrag von Schadstoffen (SO, NOx, CO). 
Für das geplante Vorhaben können die Schadstoffeinträge während der Bauphase nicht nach 
Art und Ausmaß erfasst werden. Aufgrund der zeitlichen Begrenzung ist jedoch davon auszu-
gehen, dass es nicht zu erheblichen Auswirkungen kommt. 

Durch die Planung gehen keine Elemente mit besonderer Bedeutung für das Schutzgut Klima 
/ Luft verloren. Es kommt zwar aufgrund der geplanten Bebauung und Versiegelung zu einem 
Verlust eines Teils einer kaltluftproduzierenden Fläche (Versiegelung einer bislang unversie-
gelten Freifläche), diese weist im vorliegenden Fall jedoch keine besondere Bedeutung auf 
(vgl. Kap. 3.3, Schutzgut Klima und Luft: gemäß Klimaatlas NRW „Grünfläche mit geringer 
thermischer Ausgleichsfunktion“). Weiterhin wird der Versiegelungsgrad innerhalb des Wohn-
gebietes durch die Festsetzungen des Bebauungsplanes gering gehalten und es sind Bepflan-
zungsmaßnahmen vorgesehen, wodurch eine Verbesserung des Kleinklimas innerhalb des 
Wohngebietes erreicht wird. 
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Betriebsbedingte Auswirkungen 

Betriebsbedingte Wirkfaktoren können zum jetzigen Zeitpunkt nicht genannt werden, da es 
sich bei der Planung um eine sogenannte „Angebotsplanung“ handelt und Details zur späteren 
Bebauung des Plangebietes nicht abschließend geklärt sind. Nach derzeitigem Kenntnisstand 
ist nach Umsetzung der Planung nicht mit einem signifikant erhöhten Schadstoffeintrag in die 
Luft zu rechnen.  
 
 
4.2.7 Landschaft 

Baubedingte Auswirkungen 

Während der Bauphase können temporär visuelle Beeinträchtigungen durch Baufahrzeuge 
und Geräte (z. B. Kräne) sowie die Baustelleneinrichtung entstehen. Erhebliche Beeinträchti-
gungen können jedoch aufgrund der zeitlichen Beschränkung ausgeschlossen werden. 
 

Anlagebedingte Auswirkungen 

Die vorliegende Planung bedingt die Inanspruchnahme eines am Ortsrand gelegenen Teils 
einer derzeitig ackerbaulich genutzten Fläche. Das Plangebiet weist aus Sicht des Land-
schafts-/Ortsbildes eine durchschnittliche bzw. mittlere Bedeutung auf. Die Baumreihe am süd-
östlichen Plangebietsrand, als landschaftsbildstrukturierendes Wertelement, ist nicht von einer 
Überplanung betroffen. In den Bebauungsplan wird zudem eine Festsetzung aufgenommen, 
gemäß derer in den Randbereichen zu angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen eine 
Anpflanzung mit Gehölzen als geschlossener Sichtschutz und somit eine Eingrünung des 
Wohngebietes in Richtung der offenen Landschaft zu erfolgen hat. Es kann insgesamt festge-
halten werden, dass die Planung zwar eine fortschreitende Neustrukturierung des Land-
schaftsbildes bedingt, da sich die Wohnbebauung weiter in die offene Landschaft ausdehnt 
und einen Teil der vorhandenen landwirtschaftlichen Nutzflächen ersetzt, es tritt jedoch keine 
wesentliche Verschlechterung des Landschaftsbildes im Plangebiet und seinem Umfeld ein. 
Die mit dem Eingriff einhergehenden und unvermeidbaren Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes werden durch eine landschaftsgerechte Neugestaltung ersetzt (multifunktional 
über die biotopspezifischen Kompensationsmaßnahmen). 
 

Betriebsbedingte Auswirkungen 

Erhebliche betriebsbedingte Wirkfaktoren bezüglich des Landschaftsbildes sind durch die ge-
plante wohnbauliche Nutzung nicht zu erwarten. 
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4.2.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Gemäß einer Stellungnahme der LWL-Archäologie für Westfalen betreffen die innerhalb des 
Plangebietes vorgesehenen Bodeneingriffe gemäß § 2 Abs. 5 DSchG NRW ein vermutetes 
Bodendenkmal, das bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen genauso zu behandeln ist 
wie eingetragene Bodendenkmäler. Aus diesem Grund wird ein entsprechender Hinweis in 
den Bebauungsplan aufgenommen. Im Rahmen nachfolgender Erschließungs-/Ausführungs-
planungen werden erforderliche Baggersondagen eingeplant und durchgeführt. Beim Auftre-
ten erhaltenswerter Bodendenkmalsubstanz ist diese ggf. in-situ zu konservieren und/oder in 
den Neubau einzubeziehen. Unter Berücksichtigung dieser Maßnahmen ist zum derzeitigen 
Kenntnisstand nicht mit erheblichen Beeinträchtigungen von Kulturgütern zu rechnen. 

Sonstige Sachgüter sind von der Planung nicht betroffen. 
 
 

4.2.9 Europäisches Netz – Natura 2000 

FFH- oder EU-Vogelschutzgebiete sind von der Planung nicht betroffen (vgl. Kap. 3.6). 
 
 

4.3 Abschließende Bewertung der festgestellten Auswirkungen auf die Um-
weltschutzgüter 

In der folgenden Tabelle 3 erfolgt für die betrachteten Schutzgüter eine Bewertung der zu 
erwartenden Umweltauswirkungen im Sinne eines Bewertungsvorschlags gem. § 25 UVPG.   
 
Tabelle 3: Bewertung der Umweltauswirkungen auf die Umweltschutzgüter 

Schutzgut und Auswirkungen 

Bewertung der 
Auswirkungen 
(Wertstufen gem.  
Tabelle 2) 

Erläuterung zur Bewertung der Um-
weltauswirkungen 

 IV  - 
 III  - 

• Tiere, Pflanzen und biol. 
Vielfalt: Direkte Zerstörung 
des ursprünglichen Lebens-
raumes von Tieren, hervor-
gerufen z. B. durch die ge-
plante Flächeninanspruch-
nahme oder das vollstän-
dige Entfernen der Vegeta-
tion. 

II  Die ursprünglichen Lebensraumfunktio-
nen gehen damit vollständig verloren, was 
je nach Größe des Verlustes und des ver-
bleibenden Tierlebensraumes zu einer 
mehr oder weniger starken Veränderung 
der Tierlebensgemeinschaften führen 
kann. 
 

• Tiere, Pflanzen und biol. 
Vielfalt: Beeinträchtigung 
und/oder Verlust von Bio-
toptypen durch Flächenin-
anspruchnahme bzw. her-
anrückende Bebauung. 

II  Dies führt zu einem Verlust von Lebens-
raum für Pflanzen und Tiere und ist somit 
als erheblicher Eingriff für das Schutzgut 
Tiere und Pflanzen einzustufen. Unter Be-
rücksichtigung der durchzuführenden 
Kompensationsmaßnahmen verbleiben 
jedoch keine erheblich nachteiligen Aus-
wirkungen. 
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Schutzgut und Auswirkungen 

Bewertung der 
Auswirkungen 
(Wertstufen gem.  
Tabelle 2) 

Erläuterung zur Bewertung der Um-
weltauswirkungen 

• Tiere, Pflanzen und biol. 
Vielfalt: Betriebsbedingte, 
akustische und optische 
Störreize. Durch die ge-
plante Wohngebietsnutzung 
werden sich die betriebsbe-
dingten Störungen gegen-
über der bestehenden Situ-
ation weiter nach außen 
ausdehnen. 

I Bei dem Plangebiet in unmittelbarer Sied-
lungsrandlage handelt es sich um einen 
vorbelasteten Bereich. Zudem ist die 
Reichweite der Wirkfaktoren aus dem ge-
planten Wohngebiet begrenzt. Optische 
Störwirkungen auf das Umfeld werden 
durch die geplante Eingrünung in Richtung 
der Offenlandschaft reduziert. 

• Mensch: Während der Bau-
phase: Lärm, Staubentwick-
lung, Erschütterungen, ein-
geschränkte Nutzbarkeit 
der Wege sowie Nah- und 
Fernsicht auf aufragende 
Geräte, wie z. B. Kräne. 

I  Diese Beeinträchtigungen bestehen ledig-
lich temporär während der Bauphase und 
können durch eine optimale Zuwegungs- 
und Baustelleneinrichtung und zügige 
Bauabwicklung vermieden bzw. vermin-
dert werden. 

• Mensch: Es wirken Ver-
kehrslärmimmissionen auf 
das Plangebiet ein. 

I Unter Berücksichtigung von Lärmschutz-
maßnahmen kann der Schutz der Bevöl-
kerung vor den von den Verkehrswegen 
ausgehenden Lärmemissionen gewähr-
leistet werden und die Erhaltung gesunder 
Wohnverhältnisse ist in ausreichendem 
Maße möglich. 

• Mensch: Aufgrund umlie-
gender landwirtschaftlicher 
Nutzflächen können land-
wirtschaftlich spezifische 
Immissionen auftreten. 

I Diese Immissionen sind unvermeidbar, im 
ländlichen Raum ortsüblich und müssen 
von den Anwohnern toleriert werden. 

• Mensch: Im Umfeld des 
Plangebietes befinden sich 
landwirtschaftliche Betriebe 
mit Tierhaltung und entspre-
chenden Geruchsemissio-
nen. Eine Geruchsimmissi-
onsprognose kommt zu 
dem Ergebnis, dass inner-
halb des Plangebietes Ge-
ruchsstundenhäufigkeiten 
von 10 bis 15 % der Jahres-
stunden zu erwarten sind. 

I Beim Übergang vom Außenbereich bzw. 
Dorfgebiet zum Wohngebiet sind Immissi-
onswerte von 10-15 % als Zwischenwert 
möglich. Nach gutachterlicher Einschät-
zung ist eine wohnbauliche Nutzung inner-
halb des Plangebietes denkbar.  

• Boden: Die geplante Neu-
versiegelung führt zum Ver-
lust aller Bodenfunktionen.  

II Die Beeinträchtigungen des Schutzgutes 
Boden können über eine Aufwertung von 
Bodenfunktionen im Rahmen der biotop-
spezifischen (multifunktional wirksamen) 
Kompensationsmaßnahmen nur in be-
grenztem Maße ersetzt werden. Eine voll-
ständige Wiederherstellung von Boden-
funktionen ist jedoch nicht möglich. 

• Boden: Innerhalb des Plan-
gebietes besteht eine hohe 
Verdichtungsempfindlich-
keit der Böden. 

I Grundsätzlich sind die anstehenden Bau-
tätigkeiten nach den anerkannten Regeln 
der Technik durchzuführen. Bereiche, die 
nur während der Bauphase benötigt wer-
den, sind vor Bodenverdichtungen zu 
schützen. 
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Schutzgut und Auswirkungen 

Bewertung der 
Auswirkungen 
(Wertstufen gem.  
Tabelle 2) 

Erläuterung zur Bewertung der Um-
weltauswirkungen 

• Wasser: Eine Verunreini-
gung des Grund- oder 
Oberflächenwassers wäh-
rend der Bauphase durch 
den Eintrag von Öl, Kraft-
stoff, Schmiermittel u. ä. 
kann z. B. bei Unfällen nicht 
ausgeschlossen werden. 

I Von erheblichen baubedingten Beein-
trächtigungen des Grund- oder Oberflä-
chenwassers wird nicht ausgegangen. 

• Wasser: Durch die ge-
plante Versiegelung kommt 
es zu einem Verlust von In-
filtrationsraum. 

I Die Oberflächenabflüsse sollen in einer 
Versickerungsfläche versickert werden. 
Zudem sind Zufahrten, Plätze und Wege 
gemäß den Festsetzungen auf das not-
wendige Maß zu beschränken und in was-
serdurchlässigen Materialien herzustellen, 
wodurch Auswirkungen auf die Grundwas-
serneubildungsrate reduziert werden kön-
nen. 

• Wasser: Im Plangebiet be-
steht eine ungünstige 
Schutzfunktion der Deck-
schichten. 

I Bei der geplanten Nutzung handelt es sich 
nicht um eine Planung mit besonders er-
höhter Grundwasserverschmutzungsge-
fährdung.  

• Klima/Luft: Die geplante 
Bebauung und Versiege-
lung führen zu einem Ver-
lust eines Teils einer kalt-
luftproduzierenden Fläche. 

I Gemäß dem Klimaatlas NRW handelt es 
sich hierbei um eine „Grünfläche mit gerin-
ger thermischer Ausgleichsfunktion“. Wei-
terhin wird der Versiegelungsgrad inner-
halb des Wohngebietes durch die Festset-
zungen des Bebauungsplanes gering ge-
halten und es sind Bepflanzungsmaßnah-
men vorgesehen. 

• Landschaft: Die Planung 
bedingt eine fortschreitende 
Neustrukturierung des 
Landschaftsbildes, da die 
geplante Wohnbebauung 
weiter in die offene Land-
schaft ausdehnt und die 
vorhandene landwirtschaft-
liche Nutzfläche ersetzt. 

I In den Randbereichen zu angrenzenden 
landwirtschaftlichen Nutzflächen hat eine 
Anpflanzung mit Gehölzen als geschlos-
sener Sichtschutz und somit eine Eingrü-
nung des Wohngebietes in Richtung der 
offenen Landschaft zu erfolgen. Insge-
samt wird keine wesentliche Verschlechte-
rung des Landschaftsbildes im Plangebiet 
und seinem Umfeld bedingt. Die mit dem 
Eingriff einhergehenden und unvermeid-
baren Beeinträchtigungen des Land-
schaftsbildes werden durch eine land-
schaftsgerechte Neugestaltung ersetzt 
(multifunktional über die biotopspezifi-
schen Kompensationsmaßnahmen). 

• Kulturgüter: Gemäß einer 
Stellungnahme der LWL-Ar-
chäologie für Westfalen ist 
im Plangebiet mit dem Vor-
handensein von Boden-
denkmalsubstanz zu rech-
nen. 

I Im Rahmen nachfolgender Erschlie-
ßungs-/ Ausführungsplanungen werden 
erforderliche Baggersondagen eingeplant 
und durchgeführt. Beim Auftreten erhal-
tenswerter Bodendenkmalsubstanz ist 
diese ggf. in-situ zu konservieren und/oder 
in den Neubau einzubeziehen. 
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4.4 Wechselwirkungen 

Die Planung wird zwar aufgrund der zu erwartenden Neuversiegelung zu Auswirkungen in 
allen Schutzgutbereichen führen, erhebliche nachteilige Auswirkungen im Bereich komplexer 
schutzgutübergreifender Wechselwirkungen werden durch die Planung aber nicht bedingt. Die 
schwerwiegendsten Beeinträchtigungen werden dabei durch den Verlust von Bodenfunktio-
nen, Infiltrationsraum (Grundwasserneubildung), Kaltluftentstehungsflächen sowie von Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen durch die Flächeninanspruchnahme und Versiegelung bzw. 
Bebauung bedingt. In diesem Zusammenhang kommt es durch die geplante Bebauung auch 
zu einer Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. 
 
 
4.5 Weitere Umweltauswirkungen 

Art und Menge an Emissionen (Schadstoffe, Lärm, Erschütterung, Licht, Wärme, Strah-
lung, Belästigungen) (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe cc) 
Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich in Übereinstimmung mit der Formu-
lierung in § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB an den Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 108. Bei 
der vorliegenden Planung handelt es sich um eine sogenannte „Angebotsplanung“. Da kon-
kretisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, können keine detaillierten Aussagen zu 
Schadstoffen, Belästigungen, Erschütterungen, Licht, Wärme oder Strahlung sowie vom Plan-
gebiet ausgehenden Lärm getroffen werden. Erhebliche Schadstoff-, Lärm-, Licht-, Wärme- 
oder Strahlungsemissionen sowie Erschütterungen oder Belästigungen werden mit der Um-
setzung der vorliegenden Planung (wohnbauliche Nutzungen) aller Voraussicht nach nicht ein-
hergehen. 

Bezüglich auf das Plangebiet einwirkenden Lärm- und Geruchsimmissionen sh. Kap. 4.2.1 
sowie die schalltechnische Beurteilung (IPW 2023) und die Geruchsimmissionsprognose 
(DEKRA AUTOMOBIL GMBH 2023). 
 
Menge und Verwertung erzeugter Abfälle (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe dd)  
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei vorliegender Planung um eine sogenannte „Ange-
botsplanung“ handelt, können zum jetzigen Zeitpunkt keine detaillierten Angaben zu ggf. er-
zeugten Abfällen gemacht werden.  
 
Kumulative Wirkungen von Planungen in einem engen räumlichen Zusammenhang (An-
lage 1 Nr.2 Doppelbuchstabe ff) 
Im BauGB bzw. im „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und 
zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt“ wird der Begriff „Kumulation“ bzw. 
„kumulative Wirkungen“ nicht genauer definiert. Eine Annäherung an diesen Begriff kann unter 
Berücksichtigung des § 10 UVPG erfolgen. Der § 10 Abs. 4 UVPG spricht von „Kumulierenden 
Vorhaben“ und erläutert diese wie folgt: „…, wenn mehrere Vorhaben von derselben Art, von 
einem oder mehreren Vorhabenträgern durchgeführt werden und in einem engen Zusammen-
hang stehen. Ein enger Zusammenhang liegt vor, wenn  

1. sich der Einwirkungsbereich der Vorhaben überschneidet und 
2. die Vorhaben funktional und wirtschaftlich aufeinander bezogen sind.  

Technische und sonstige Anlagen müssen zusätzlich mit gemeinsamen betrieblichen oder 
baulichen Einrichtungen verbunden sein.“  
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Nach aktuellem Kenntnisstand plant die Stadt Rahden, als Träger des vorliegenden Bauleit-
planverfahrens, im Untersuchungsraum und dem näheren Umfeld kein weiteres konkretes 
Vorhaben im Sinne einer weiteren Neuausweisung von Wohngebieten im Zuge eines Bauleit-
planverfahrens. Das Plangebiet selbst grenzt an ein vorhandenes Wohngebiet an und stellt 
eine Erweiterung des Siedlungsbereiches dar. Es handelt sich somit um einen Teil kumulie-
render Vorhaben hinsichtlich der Flächeninanspruchnahme, Versiegelung etc. und des damit 
einhergehenden Verlustes an schutzgutspezifischen Funktionen. 

Für den Untersuchungsraum und das nähere Umfeld liegen derzeit keine Informationen zu 
Vorhaben anderer Planungsträger (z. B. Fachplanungen) vor.  
 
Auswirkungen auf das Klima / Anpassung gegenüber den Folgen des Klimawandels 
(Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe gg) 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich um eine sogenannte „Angebotsplanung“ handelt, können 
zu jetzigem Zeitpunkt keine detaillierten Angaben zu den Auswirkungen auf das Klima oder 
der Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawandels gemacht werden. Durch die geplante 
wohnbauliche Nutzung ist zum derzeitigen Kenntnisstand zumindest kein signifikant erhöhter 
Ausstoß von Luft-Schadstoffen (Stäube, CO, NOx, SO2, etc.) zu erwarten. Mögliche Auswir-
kungen auf das Lokalklima werden in Kap. 4.2.6 betrachtet. 
 
Beschreibung der eingesetzten Techniken und Stoffe (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe 
hh) 
Detaillierte Angaben zu eingesetzten Techniken und Stoffen sind derzeit nicht bekannt. Es ist 
jedoch davon auszugehen, dass die durch die vorliegende Planung vorbereiteten Bautätigkei-
ten nach den anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden und dem allgemeinen 
Schutz der Umwelt durch die Einhaltung einschlägiger Gesetze und Verordnungen (z. B. Um-
weltschadensgesetz, Gefahrstoffverordnung, Baustellenverordnung, Betriebssicherheitsver-
ordnung, Arbeitsstättenverordnung) nachgekommen wird.  
 
Risikoabschätzung Unfälle und Katastrophen 
Es erfolgt -soweit zu dem jetzigen Stand der Planung möglich- eine Risikoabschätzung bezüg-
lich möglicher, das Plangebiet betreffender oder vom Plangebiet ausgehender Unfälle und 
Katastrophen.   
 
Darstellung der Auswirkungen von Risiken für die menschliche Gesundheit, auf Kulturgüter 
oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe ee) 
Aufgrund der geplanten wohnbaulichen Nutzung weist das Plangebiet eine erhöhte 
Empfindlichkeit gegenüber von außerhalb einwirkenden Unfällen oder Katastrophen auf. Es 
ist jedoch festzuhalten, dass im näheren Umfeld des Plangebietes derzeitig keine als 
Störfallbetrieb einzustufende Nutzung bekannt ist, innerhalb dessen angemessenen 
Sicherheitsabstandes sich das Plangebiet befindet. Im Bereich des Plangebietes besteht 
zumindest eine niedrige Überschwemmungs-Wahrscheinlichkeit, da sich dieses innerhalb 
eines Gefahren- bzw. Risikobereiches bei Extremhochwassern der südöstlich verlaufenden 
„Großen Aue“ befindet. Aus diesem Grund ist die Geländeoberkante auf eine 
Mindestbebauungshöhe am Tiefpunkt im östlichen Bereich des Plangebietes anzuheben. Das 
Gefälle der privaten Flächen ist auf die Planstraße auszurichten und die Planstraße nach 
Osten zu orientieren, sodass bei Starkregenereignissen der Oberflächenabfluss schadlos in 
Richtung der Versickerungsfläche abgeleitet werden kann (vgl. wasserwirtschaftliche 
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Vorplanung: IPW 2025). Derzeitig sind daher bei Umsetzung der Planung keine besonderen 
Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt aufgrund einer 
Anfälligkeit zulässiger Vorhaben durch schwere Unfälle und Katastrophen abzusehen. 
 
Beschreibung von Bereitschafts- und Bekämpfungsmaßnahmen der Auswirkungen von Krisen 
(Anlage 1 Nr. 2e) 
Aufgrund der Tatsache, dass es sich bei vorliegender Planung um eine sogenannte „Ange-
botsplanung“ handelt, können zum jetzigen Zeitpunkt keine detaillierten Angaben zu Bereit-
schafts- und Bekämpfungsmaßnahmen der Auswirkung von Krisen gemacht werden.  
 
Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie 
(§ 1 Abs. 6 Nr. 7f BauGB) 
In den Bebauungsplan wird eine Festsetzung aufgenommen, gemäß derer die nutzbaren 
Dachflächen von Hauptgebäuden sowie von Nebengebäuden innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen zu mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallen-
den solaren Strahlungsenergie auszustatten sind (Solarmindestfläche). Werden auf einem 
Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Fläche auf die zu 
realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden. Die Anwendung weitergehender Maß-
nahmen bleibt dem zukünftigen Eigentümer vorbehalten, wird seitens der Stadt Rahden aber 
nicht vorgeschrieben. 
 
Darstellungen von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des 
Wasser-, Abfall- und Immissionsschutzrechts (§ 1 Abs. 6 Nr. 7g BauGB) 
Die für das Plangebiet relevanten Darstellungen des Landschaftsplanes werden, sofern vor-
handen, in Kap. 2.2 aufgeführt. Weitere für die Planung relevante Plandarstellungen liegen 
nicht vor. 
 
Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsver-
ordnung zur Erfüllung von Rechtsakten der Europäischen Union festgelegten Immissi-
onsgrenzwerte nicht überschritten werden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7h BauGB) 
Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine erheblichen Auswirkungen auf den Belang h zu 
erwarten. 
 
 

5 Umweltrelevante Maßnahmen 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verminderung 

Nach den §§ 13 und 15 (1) BNatSchG sind vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu unterlassen. Nach § 1a (2) BauGB soll mit Grund und Boden sparsam umge-
gangen werden (Bodenschutzklausel) sowie die Umnutzung von landwirtschaftlichen, als 
Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen auf den notwendigen Umfang begrenzt werden 
(Umwidmungssperrklausel). Für die vorliegende Planung ist festzuhalten, dass der für eine 
Wohnbebauung vorgesehene Bereich im wirksamen Flächennutzungsplan bereits als Wohn-
baufläche dargestellt wird und aufgrund seiner Ortsrandlage mit angrenzenden wohnbaulichen 
Nutzungen bereits eine Vorbelastung vorliegt.  
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Die zusätzliche Flächenversiegelung wird dadurch reduziert, dass eine gemäß der BauNVO 
allgemein mögliche Überschreitbarkeit der Grundflächenzahl durch die Festsetzungen des Be-
bauungsplanes ausbleibt. Weiterhin sind Zufahrten, Plätze und Wege auf das notwendige Maß 
zu beschränken und in wasserdurchlässigen Materialien (z. B. Rasengittersteine) herzustellen. 
Dadurch können Auswirkungen auf die Grundwasserneubildungsrate (Verlust von Infiltrations-
raum durch geplante Bebauungen bzw. Versiegelungen) reduziert werden. Darüber hinaus ist 
südöstlich der Wohnbebauung gemäß der wasserwirtschaftlichen Vorplanung die Errichtung 
einer Versickerungsfläche vorgesehen.  

Zur Eingrünung des Wohngebietes in Richtung der offenen Landschaft hat eine Anpflanzung 
mit Gehölzen als geschlossener Sichtschutz zu erfolgen. Weiterhin sind für eine weitere 
Durchgrünung pro Grundstück mindestens zwei klein- oder schmalkronige, standortgerechte 
Laubbäume zu pflanzen. Mit dieser Durchgrünung des Plangebietes wird neben einer Gestal-
tung des Siedlungsbereiches auch eine Verbesserung des Kleinklimas erreicht und Lebens-
raum für die Tier- und Pflanzenwelt geschaffen. 

Im Südosten des Plangebietes wird eine Maßnahmenfläche (Fläche zum Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft) festgesetzt. Auf dieser Maßnahmen-
fläche soll neben einem Erhalt der am südöstlichen Rand gelegenen Saum- und Gehölzstruk-
tur die Entwicklung eines Extensivgrünlandes erfolgen. Hierdurch kann die Kompensation der 
mit der Planung einhergehenden Eingriffe unmittelbar am Eingriffsort erfolgen und neuer Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen geschaffen werden. Die Nutzungsextensivierung auf dieser 
Fläche bedingt weiterhin eine Reduzierung etwaiger Beeinträchtigungen der „Großen Aue“ 
durch die bisherige intensive landwirtschaftliche Nutzung als Acker.   

Auf eine nächtliche Beleuchtung innerhalb des Plangebietes und angrenzend geplanter/vor-
handener Gehölzbestände sollte verzichtet werden. Grundsätzlich sind die Lichtimmissionen 
auf ein unbedingt notwendiges Maß zu reduzieren und die Beleuchtung möglichst insekten-
freundlich zu wählen (z. B. Ausrichtung des Lichtkegels nach unten, Minimierung von Streu-
licht, Verwendung von insektenfreundlichen Leuchtmitteln mit geringem UV-Anteil). 

Da im Plangebiet mit dem Vorhandensein von Bodendenkmalsubstanz zu rechnen ist, werden 
im Rahmen nachfolgender Erschließungs-/Ausführungsplanungen erforderliche Baggerson-
dagen eingeplant und durchgeführt. Beim Auftreten erhaltenswerter Bodendenkmalsubstanz 
ist diese ggf. in-situ zu konservieren und/oder in den Neubau einzubeziehen. 
 
Maßnahmen zum Artenschutz 

Die Belange des besonderen Artenschutzes werden in einer Artenschutzprüfung dargestellt 
(sh. Kap. 11.4). Es sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG zu be-
achten. Diese gelten unmittelbar und unabhängig vom Satzungsbeschluss des Bebauungs-
planes auch für alle nachgeschalteten Genehmigungsebenen (also auch bei Bauantrag). Die 
Erfüllung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände kann nach aktueller Einschätzung 
unter Beachtung folgender Vermeidungsmaßnahmen vermieden werden: 

• Die erste Inanspruchnahme des Bodens (Baufeldräumung, Abschieben von (vegetations-
bedecktem) Oberboden, Beseitigung sonstiger Vegetationsstrukturen etc.) muss innerhalb 
des Zeitraumes vom 01. September bis zum 28. Februar erfolgen.  

• Notwendige Baumfällarbeiten und das Beseitigen von Gehölzen sind, in Anlehnung an 
§ 39 Abs. 5 BNatSchG, innerhalb des Zeitraumes vom 01. Oktober bis zum 28. Februar 
durchzuführen.  
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• Sollten die vorgenannten Maßnahmen außerhalb der vorgenannten Zeiträume erforderlich 
sein, sind unmittelbar vor dem Eingriff diese Bereiche / Strukturen durch eine fachkundige 
Person (z. B. Umweltbaubegleitung) auf ein Vorkommen von aktuell besetzten Vogelnes-
tern sowie auf eventuellen Besatz mit Individuen der Artgruppe der Fledermäuse zu über-
prüfen. Von den zeitlichen Beschränkungen kann abgesehen werden, wenn durch die 
Überprüfung der fachkundigen Person festgestellt wird, dass keine Beeinträchtigungen eu-
ropäischer Vogelarten und von Fledermäusen zu befürchten sind. Beim Feststellen von 
aktuell besetzten Vogelnestern oder Fledermausbesatz ist die Untere Naturschutzbehörde 
zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen mit dieser abzustimmen. 

 
Maßnahmen zur Kompensation (Ausgleich/Ersatz) 

Die Grundlage der Bewertung stellt die >Numerische Bewertung von Biotoptypen für die Bau-
leitplanung in NRW (2008)< des LANUV NRW dar. Eine Ermittlung der Eingriffs- und geplanten 
Flächenwerte befindet sich im Anhang dieses Umweltberichtes (vgl. Kap. 11.3).  
 
Maßnahmen innerhalb des Plangebietes 

Gemäß § 15 BNatSchG sind vermeidbare Beeinträchtigungen der Natur und Landschaft zu 
unterlassen, unvermeidbare Beeinträchtigungen sind durch geeignete Maßnahmen auszuglei-
chen. Ein Eingriff gilt als ausgeglichen, wenn nach seiner Beendigung keine erheblichen oder 
nachhaltigen Beeinträchtigungen des Naturhaushalts zurückbleiben und das Landschaftsbild 
wiederhergestellt bzw. neu gestaltet ist. Für innerhalb des Plangebietes nicht ausgeglichene 
Teile sind weitere Kompensationsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes planerisch vorzu-
sehen.  
 
Innerhalb des Plangebietes sind folgende Maßnahmen vorgesehen:  
 
Grünflächen im Wohngebiet / Hausgärten Grundwert P 2 
Bei einer Grundflächenzahl von 0,4 ohne Überschreitungsmöglichkeit können bis zu 40 % der 
überbaubaren Gebiete versiegelt werden. Die restlichen Flächen (60 %) sind somit als Grün-
flächen vorgesehen. Diese Grünflächen sind als Hausgärten zu bewerten, die sich durch in-
tensiv gepflegte Beet- und Rasenflächen sowie vielfach nicht heimische Ziersträucher und 
Bäume charakterisieren. Die Flächen erhalten daher den Grundwert P 2.  
 
Öffentliche Grünfläche: Straßenbegleitgrün Grundwert P 2 
Im Nordwesten wird parallel eines zukünftig geplanten Fuß- und Radweges eine öffentliche 
Grünfläche „Straßenbegleitgrün“ festgesetzt. Diese erhält als Straßenbegleitgrün ohne Ge-
hölzbestand dem Biotoptyp Nr. 2.2 entsprechend den Grundwert P 2. 
 
Maßnahmenfläche Grundwert P 6 + 1 / Grundwert P 4 / Erhalt 
Im Südosten des Plangebietes ist die Ausweisung einer Maßnahmenfläche (Fläche zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft) vorgesehen. Diese 
Fläche soll multifunktional als Versickerungsfläche sowie für Kompensationsmaßnahmen ge-
nutzt werden.  
Ein am südöstlichen Plangebietsrand gelegener Saumstreifen und eine Baumreihe sollen in-
nerhalb dieser Maßnahmenfläche erhalten bleiben, wobei ein geringfügiger Teil des Saum-
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streifens für einen Notüberlauf in Anspruch genommen, sich in diesem Bereich jedoch voraus-
sichtlich wieder regenerieren wird. Für die geplante Versickerungsfläche ist die Errichtung ei-
ner Verwallung sowie weitere Aufhöhungen und eine Mulde notwendig. Auf dem verbleiben-
den Flächenteil sind allenfalls geringfügige Geländemodellierungen erforderlich. Dort soll die 
bisherige Ackernutzung zu einem Extensivgrünland entwickelt werden. Nach den notwendigen 
Bodenarbeiten werden die Flächen mit einer geeigneten regionalen Gras-Kräutermischung 
eingesät (zertifiziert nach RegioZert oder VWW-Regiosaaten).  
Die extensive Dauergrünlandbewirtschaftung ist nach den folgenden Maßgaben durchzufüh-
ren: 
- keine maschinelle Bearbeitung (Walzen, Schleppen, Mähen, Düngen etc.) vom 15.03. bis 
zum 15.06., 
- anfallendes Mahdgut ist von der Fläche zu entfernen, 
- keine Veränderung des Reliefs (z. B. Auffüllen von Boden), 
- kein Pflegeumbruch / keine Erneuerung der Grasnarbe (Nachsaaten in Abstimmung mit der 
unteren Naturschutzbehörde), 
- keine Düngung (eine „Erhaltungsdüngung“ ist in Abstimmung mit der unteren Naturschutz-
behörde zulässig),  
- keine Anwendung von Pflanzenschutzmitteln. 
 
Der Flächenanteil der geplanten Verwallung, Aufhöhungen und Mulde (rd. 1.500 m²) wird in 
Anlehnung an die Biotoptypen Nr. 2.4 (Saum ohne Gehölze) oder Nr. 5.1 (Brache) mit dem 
Grundwert P 4 bewertet. Für das Extensivgrünland wird der Grundwert P 6 angesetzt. Auf-
grund der geplanten Einsaat mit einer regionalen Gras-Kräutermischung erhöht sich der Prog-
nosewert des Extensivgrünlandes um 1 Wertpunkt. 
 
Maßnahmen außerhalb des Plangebietes 

Im Ergebnis der durchgeführten Eingriffsbilanzierung anhand der Arbeitshilfe „Numerische 
Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“ reichen die o. g. Maßnahmen in-
nerhalb des Plangebietes aus, um die entstehenden Beeinträchtigungen vollständig zu kom-
pensieren (vgl. Kap. 11.3). Externe Kompensationsmaßnahmen zum Nachweis von 
Wertpunkten sind somit nicht erforderlich. 
 
 

6 Monitoring  

Überwachung (Monitoring) erheblicher Auswirkungen 

Unter Berücksichtigung der vorgesehenen Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen 
(s. o.) verbleiben keine Auswirkungen, die als erheblich nachteilig im Sinne des BauGB / 
UVPG zu bezeichnen wären. Gesonderte Überwachungsmaßnahmen bzgl. bekannter 
Auswirkungen sind daher nicht erforderlich. Bzgl. der festgesetzten 
Kompensationsmaßnahmen wird die Stadt Rahden folgende Kontrollen vor Ort durchführen: 
- direkt nach der Durchführung der Maßnahmen 
- drei Jahre nach Realisierung der Planung 
- danach im Abstand von jeweils 10 Jahren für die gesamte Dauer des Eingriffs12. 

 
12  Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen müssen für die gesamte Dauer des Eingriffs Wirkung entfalten. [OVG Lüneburg, Urteil v. 

14.09.2000, NuR 2001, S. 294 ff.]  
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Die Stadt Rahden wird die, durch die an der Planung beteiligten Behörden nach § 4 Abs. 3 
BauGB weitergereichten Informationen über erhebliche, insbesondere unvorhergesehene 
nachteilige Umweltauswirkungen zur Kenntnis nehmen. Diese Informationen werden, falls er-
forderlich, Grundlage für Umfang, Untersuchungstiefe, Methode und festzulegende Untersu-
chungsabstände für möglicherweise weitere Kontrollen sein.  
 
 

7 Status-Quo-Prognose (Nichtdurchführung der Planung) 

Bei Nichtdurchführung der Planung (vollständiger Verzicht der Umsetzung) würde die im Plan-
gebiet vorhandene landwirtschaftliche Nutzung zukünftig fortgeführt werden und eine Erweite-
rung des angrenzenden Siedlungsbereiches ausbleiben. Damit könnten die vorhandenen Frei-
flächen ihre Freiraumfunktionen u. a. als Lebensraum für Tiere weiterhin wahrnehmen. Des 
Weiteren würde eine weitere Versiegelung bzw. Überbauung von Boden und der damit ein-
hergehende Verlust von Infiltrationsraum etc. ausbleiben.  
 
 
8 Darstellung der wichtigsten geprüften Alternativen aus Umweltsicht 

Nach § 15 (1) BNatSchG sind Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu vermeiden. 
Dazu zählt auch die Prüfung von zumutbaren Alternativen des mit dem Eingriff verfolgten 
Zweckes am gleichen Ort ohne oder mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft. Das Plangebiet umfasste zum Vorentwurf eine kleinere Fläche mit einer Größe 
von ca. 1,14 ha. Aufgrund der Notwendigkeit zur Errichtung einer Versickerungsfläche wurde 
das Plangebiet gegenüber dem Vorentwurf in südöstliche Richtung erweitert und umfasst nun 
eine Größe von insgesamt ca. 1,94 ha. Die Flächeninanspruchnahme und aufgrund der ge-
planten Versickerungsfläche auch der Eingriff in den Boden hat sich damit gegenüber dem 
Vorentwurf vergrößert. In Bezug auf den wohnbaulich genutzten Bereich ist jedoch festzuhal-
ten, dass sich die Planung nicht wesentlich von dem Vorentwurf unterscheidet. Die Maßnah-
menfläche im Südosten soll neben der Anlage einer Versickerungsfläche zudem dafür genutzt 
werden, eine Kompensation unmittelbar am Eingriffsort durchführen zu können.  
 
 

9 Darstellung der Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben 

Es traten keine Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Angaben auf. 
 
 
10 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Nach § 2a BauGB (i. d. F. vom 3. November 2017) hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren 
dem Entwurf des Bauleitplans eine Begründung beizufügen. Gesonderter Bestandteil der Be-
gründung ist der Umweltbericht.  
Die primäre Aufgabe des Umweltberichtes besteht darin, für Planungsträger, Träger öffentli-
cher Belange und die betroffene bzw. interessierte Öffentlichkeit, die für das Planungsvorha-
ben notwendigen umweltspezifischen Informationen so aufzuarbeiten, dass die Auswirkungen 
des Vorhabens auf die Umwelt zusammenfassend dargestellt werden.  
Die Inhalte des Umweltberichtes ergeben sich aus dem § 2a des Baugesetzbuches. 
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Gesamthafte Beurteilung: 
Die geplante Erweiterung des vorhandenen Wohnsiedlungsbereiches am südlichen 
Siedlungsrand der Ortschaft Preußisch Ströhen bedingt in erster Linie die Inanspruchnahme 
einer ackerbaulich genutzten Fläche. Der nordwestliche Plangebietsteil wird mit einem Wohn-
gebiet inkl. dazugehöriger Erschließungsstraße etc. überplant. Die mit Umsetzung der vorlie-
genden Planung einhergehende Neuversiegelung beläuft sich auf ca. 0,59 ha. Südöstlich an 
das Wohngebiet angrenzend ist die Ausweisung einer Maßnahmenfläche geplant, um eine 
Versickerungsfläche zu errichten und multifunktional den mit Umsetzung der Planung entste-
henden Eingriff vor Ort kompensieren zu können.  

Für das Plangebiet wurde eine schutzgutbezogene Bestandserfassung und -bewertung 
durchgeführt. Des Weiteren wurde prognostiziert, welche Auswirkungen die vorliegende 
Planung auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild hat. Die schwerwiegendsten 
Beeinträchtigungen aus naturschutzfachlicher Sicht sind die Eingriffe in die 
Lebensraumfunktionen bzw. den Biotoptypen-Bestand sowie der Verlust von Bodenfunktionen 
und Infiltrationsraum (Versickerungsflächen für Niederschlag) durch die geplante 
Flächeninanspruchnahme und Versiegelung. Darüber hinaus bedingt die Planung zwar eine 
fortschreitende Neustrukturierung des Landschaftsbildes, da sich die Wohnbebauung weiter 
in die offene Landschaft ausdehnt, es tritt jedoch keine wesentliche Verschlechterung des 
Landschaftsbildes im Plangebiet und seinem Umfeld ein. Die mit Umsetzung der Planung 
entstehenden Beeinträchtigungen können durch verschiedene Maßnahmen (z. B. 
Festsetzungen zur Eingrünung des Wohngebietes in Richtung der Offenlandschaft, teilweise 
Versickerung des Niederschlagswassers usw.) zumindest reduziert werden. 

Im Ergebnis der durchgeführten Eingriffsbilanzierung anhand der Arbeitshilfe „Numerische 
Bewertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“ ist festzuhalten, dass aufgrund der 
innerhalb des Plangebietes vorgesehenen Kompensationsmaßnahme (Entwicklung von Ex-
tensivgrünland auf der südöstlich gelegenen Maßnahmenfläche) keine externen 
Kompensationsmaßnahmen zum Nachweis von Wertpunkten erforderlich sind.  

Es sind die artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG zu beachten. Diese 
gelten unmittelbar und auch für alle nachgeschalteten Genehmigungsebenen (also auch bei 
Bauantrag). Die Prüfung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 (1) 
BNatSchG erfolgt auf der Grundlage einer Potenzialabschätzung zur Beurteilung potentiell be-
troffener Arten/Artgruppen in einer Artenschutzprüfung (sh. Kap. 11.4). Um die Erfüllung ar-
tenschutzrechtlicher Verbotstatbestände des § 44 (1) BNatSchG zu vermeiden, sind die for-
mulierten „Maßnahmen zum Artenschutz“ einzuhalten (sh. Kap. 5). Unter Beachtung dieser 
Vermeidungsmaßnahmen ist nach derzeitiger Einschätzung keine Erfüllung artenschutzrecht-
licher Verbotstatbestände zu erwarten. 
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11 Anhang 

11.1 Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf die Umweltgüter 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf Tiere und Pflanzen: 
 Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen 
 Funktionsverlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen durch z.B. Nutzungsänderung, Le-

bensraumzerschneidungen oder emissionsbedingte Beeinträchtigungen wie Schadstoffe, opti-
sche sowie akustische Störreize 

 Beeinträchtigung von Schutzgebieten und -objekten (Naturschutzgesetzgebung) 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf die Biologische Vielfalt: 
 Überplanung oder Beeinträchtigung von Arten oder Biotopen der Roten Listen 
 Überplanung oder Beeinträchtigung von streng geschützten Arten nach BNatSchG 
 Zerstörung oder Beeinträchtigung von faunistischen Funktionsräumen oder -beziehungen 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf Boden, Wasser, Klima, Luft: 
 Verlust aller Bodenfunktionen durch Versiegelung 
 Funktionsverlust von Bodenbereichen – speziell mit besonderer Bedeutung – durch Überpla-

nung oder Schadstoffeintrag 
 Mobilisierung von Schadstoffen durch Inanspruchnahme belasteter Flächen (Altlasten, Depo-

nien usw.) 
 Beeinträchtigung von Oberflächengewässern – speziell mit besonderer Bedeutung – durch 

Verlust, Verlegung, Veränderung, Einleitung oder Schadstoffeintrag 
 Beeinträchtigung von grundwasserspezifischen Funktionsbereichen – speziell mit besonderer 

Bedeutung – durch Versiegelung, GW-Absenkung, Anstau, Umleitung oder Schadstoffeintrag 
 Beeinträchtigung von Schutzausweisungen nach Landeswassergesetz 
 Beeinträchtigung von bedeutsamen Flächen der Kalt- oder Frischluftentstehung durch Versie-

gelung, sonstige Überplanung oder Schadstoffeintrag 
 Beeinträchtigung von klimatisch oder lufthygienisch wirksamen Abfluss- oder Ventilationsbah-

nen durch Schaffung von Barrieren oder Schadstoffeintrag 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf die Landschaft: 
 Überplanung von Bereichen mit bedeutsamen Landschaftsbildqualitäten (inkl. der natürlichen 

Erholungseignung) bzw. von kulturhistorischen oder besonders landschaftsbildprägenden 
Strukturelementen 

 Beeinträchtigung von Bereichen mit bedeutsamen Landschaftsbildqualitäten (inkl. der natürli-
chen Erholungseignung) durch Verlärmung, Zerschneidung oder visuelle Überprägung 

 Beeinträchtigung von landschaftsbildspezifischen Schutzgebieten oder -objekten 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf den Menschen: 
 Beeinträchtigungen der menschlichen Gesundheit durch Emissionen 
 Verlust oder Funktionsverlust von Wohn- und/oder Wohnumfeldflächen (siedlungsnaher Frei-

raum) 
 Verlust oder Funktionsverlust von bedeutsamen Flächen der Freizeit- bzw. Tourismusinfra-

struktur 
 Auswirkungen auf die Bevölkerung insgesamt 
 

Checkliste der möglichen Beeinträchtigungen auf Kultur- und Sachgüter: 
 Beeinträchtigung geschützter Denkmäler oder sonstiger schützenswerter Objekte / Bauten z.B. 

durch Verlust, Überplanung, Verlärmung, Beschädigung (Erschütterungen, Schadstoffe) 
 Beeinträchtigung von Sachgütern durch Überplanung 
 
Anfälligkeit der Schutzgüter aufgrund von Unfällen oder Katastrophen 
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11.3 Eingriffs- und Kompensationsermittlung 

Die Bewertung der vorhandenen Biotoptypen bzw. der angetroffenen Nutzungen sowie der 
geplanten Nutzungen erfolgt anhand der vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucher-
schutz Nordrhein-Westfalen (LANUV NRW) herausgegebenen Arbeitshilfe „Numerische Be-
wertung von Biotoptypen für die Bauleitplanung in NRW“ (Stand: März 2008). Die Biotopty-
penerfassung und -beschreibung erfolgt in Kap. 3.2. Für das Kompensationsmodell relevante 
Eingriffsangaben sind insbesondere dem Kap. 1.3 und der Auswirkungsprognose (Kap. 4.2) 
zu entnehmen.  
 
 

11.3.1  Eingriffsflächenwert 

Der Eingriffsflächenwert ergibt sich aus der Multiplikation der einzelnen Flächengrößen mit 
dem jeweiligen Wertfaktor (Grundwert A). 
 

A.  Ausgangszustand des Plangebietes 

Biotoptypen / Bestand 
Flächen-

größe (m²) 
Grundwert 

A 
Eingriffsflächenwert 

(WP) 

3.1 Acker, intensiv 18.757 2 37.514 

4.3 Zier- und Nutzgarten 120 2  240 

7.4 Baumreihe / 2.4 Saumstreifen 550 Erhalt 0 

Gesamt 19.427  37.754 
 

Innerhalb des Plangebietes ergibt sich ein Eingriffsflächenwert von 37.754 Wertpunkten. 
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11.3.2  Geplanter Flächenwert 

Der geplante Flächenwert innerhalb des Plangebietes ergibt sich aus der Multiplikation der 
einzelnen Flächengrößen mit dem jeweiligen Wertfaktor der geplanten Maßnahmen (Grund-
wert P). 
 

B.  Geplanter Flächenwert 

Maßnahme 
Flächen-

größe (m²) 
Grundwert 

P 
Geplanter Flä-
chenwert (WP) 

Wohngebiete (GRZ 0,4 ohne Überschreitung); Ge-
samtfläche: 8.907 m², davon 

0 0    0 

- Versiegelung (40 %) 3.563 0    0 

- Grünflächen (60 %) 5.344 2 10.688 

Straßenverkehrsflächen 2.334 0    0 

Öffentliche Grünfläche: Straßenbegleitgrün 154 2  308 

Maßnahmenfläche; Gesamtfläche: 8.032 m², davon 0 0 0 

- Erhalt Biotoptyp 7.4 Baumreihe / 2.4 Saumstreifen 550 Erhalt 0 

- Verwallung, Böschungen, Mulde 1.500 4 6.000 

- Entwicklung von Extensivgrünland 5.982 6+1 41.874 

Gesamt 19.427  58.870 

 
Im Plangebiet wird ein geplanter Flächenwert von 58.870 Wertpunkten erzielt. 
 
 
11.3.3  Ermittlung des Kompensationsdefizits 

Zur Ermittlung des Kompensationsdefizits wird der Eingriffsflächenwert, der den Funktionsver-
lust symbolisiert, dem geplanten Flächenwert gegenübergestellt. 
 

Eingriffsflächenwert 
Gesamtflächenwert A 

- Geplanter Flächenwert 
Gesamtflächenwert B 

= Kompensationsdefizit 
Gesamtbilanz C 

     

37.754 WP - 58.870 WP = -21.116 WP 

 
Bei der Gegenüberstellung von Eingriffsflächenwert und geplantem Flächenwert wird deutlich, 
dass der Eingriff innerhalb des Plangebietes kompensiert wird. Externe Kompensationsmaß-
nahmen zum Nachweis von Werteinheiten sind somit nicht erforderlich. 
 
Darüber hinaus verbleiben 21.116 Wertpunkte, die für weitere Planungen der Stadt 
Rahden verwendet werden können. 
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11.4 Artenschutzprüfung Stufe I 

11.4.1  Rechtliche Grundlagen 

Die europäischen Vorgaben des besonderen Artenschutzes sind in den §§ 44 ff BNatSchG 
verankert. „Das Artenschutzregime der FFH-RL und der V-RL stellen ein eigenständiges In-
strument für den Erhalt der Arten dar. Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen sowohl 
den physischen Schutz von Tieren und Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstätten. Sie 
gelten für alle Arten des Anhangs IV FFH-RL sowie für alle europäischen Vogelarten. Anders 
als das Schutzgebietssystem Natura 2000 gelten die strengen Artenschutzregelungen flä-
chendeckend – also überall dort, wo die betreffenden Arten oder ihre Fortpflanzungs- und Ru-
hestätten vorkommen. [...] Die Notwendigkeit zur Durchführung einer Artenschutzprüfung 
(ASP) im Rahmen von Planungsverfahren oder bei der Zulassung von Vorhaben ergibt sich 
aus den unmittelbar geltenden Regelungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG i.V.m. §§ 44 Abs. 5 
und 6 und 45 Abs. 7 BNatSchG. Damit sind die entsprechenden Artenschutzbestimmungen 
der FFH-RL (Art. 12, 13 und 16 FFH-RL) und der V-RL (Art. 5, 9 und 13 V-RL) in nationales 
Recht umgesetzt worden.“13  
 
§ 44 (1) BNatSchG → Verbotstatbestände 
Der § 44 BNatSchG befasst sich mit Verbotsvorschriften in Bezug auf besonders und auf 
streng geschützte Arten. Hinsichtlich der Zulassung von Eingriffen sind die Zugriffsverbote des 
Abs. 1 von Bedeutung.  
 
Dort heißt es: 

„Es ist verboten, Adressaten der Zugriffsverbote: 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustel-
len, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwick-
lungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 
zerstören, 

 besonders 
geschützte 
Arten 

 Individuenbe-
zug (Tierart) 

   
2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-

schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

 streng  
geschützte 
Arten 

 Europäische 
Vogelarten 

 mittelbar: Po-
pulationsbe-
zug 
(Tierart) 

   
3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-

sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören, 

 besonders 
geschützte 
Arten 

 spezielle Le-
bensstätten 
(Tierart) 

   
4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 

Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören.“ 

 besonders 
geschützte 
Arten 

 Individuenbe-
zug (Pflan-
zenart) 

 
 
 

 
13  MINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ENERGIE, BAUEN, WOHNEN UND VERKEHR NRW & MINISTERIUM FÜR KLIMASCHUTZ, 

UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, NATUR- UND VERBRAUCHERSCHUTZ NRW (2010): Artenschutz in der Bauleitplanung 
und bei der baurechtlichen Zulassung von Vorhaben – Gemeinsame Handlungsempfehlung vom 22.12.2010. 
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§ 44 (5) BNatSchG → Freistellung von den Verbotstatbeständen 
Nach § 44 (5), Satz 5 sind die national besonders geschützten Arten (und darunter fallen auch 
die streng national geschützten Arten) von den Verbotstatbeständen bei Planungs- und Zulas-
sungsvorhaben pauschal freigestellt. Die Verbotstatbestände gelten demnach ausschließlich 
für FFH-Anhang-IV-Arten, die europäischen Vogelarten und für Arten, die in einer Rechtsver-
ordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 BNatSchG aufgeführt sind.   
Nach Neufassung des § 44 (5)14 liegt das Verbot nach Abs. 1 Nr. 1 nicht vor, wenn sich das 
Tötungs- und Verletzungsrisiko für die betroffenen Exemplare nicht signifikant erhöht und 
diese Beeinträchtigungen durch fachlich anerkannte Schutzmaßnahmen nicht vermieden wer-
den können.  
Der Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 ist nach Abs. 5 Satz 2 Nr. 3 nur relevant, wenn die 
ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder 
Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang nicht erhalten bleibt. Gegebenenfalls lassen sich 
diese Verbote durch artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen abwenden. Dies schließt 
die sog. „vorgezogenen Ausgleichsmaßnahmen“ (<-> CEF-Maßnahmen gem. Europäischer 
Kommission) nach § 44 (5), Satz 3 mit ein. 
 
§ 45 BNatSchG → Ausnahme 
Liegen Verbotstatbestände vor, kann die nach Landesrecht zuständige Behörde im Einzelfall 
Ausnahmen zulassen; dies wird in Abs. 7 geregelt.  
Ausnahmen können zugelassen werden: „ 
1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger wirtschaftli-

cher Schäden, 

2. zum Schutz der natürlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt, 

3. für Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen Zwe-
cken dienende Maßnahmen der Aufzucht oder künstlichen Vermehrung, 

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der öffentlichen Sicherheit, einschließlich 
der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevölkerung, oder der maßgeblich günsti-
gen Auswirkungen auf die Umwelt oder  

5. aus anderen zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen Interesses ein-
schließlich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art. 

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind 
und sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert. (...).“ (ebd.)  
 
Der § 45 Abs.7 BNatSchG führt u.a. zu einer Vereinheitlichung der Ausnahmevoraussetzun-
gen für europäische Vogelarten und die Anhang-IV-FFH-Arten.   
Die drei grundsätzlichen Ausnahmevoraussetzungen sind: 
• öffentliches Interesse / zwingende Gründe [§ 45, Abs.7, Nr. 4 und 5], 

• es existieren keine zumutbaren Alternativen und 

• der Erhaltungszustand der Populationen einer Art verschlechtert sich nicht. 

 

 
14  Gesetz zur Änderung des Bundesnaturschutzgesetzes vom 15. September 2017, BGBl. I S. 3434 
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Zum letztgenannten Punkt können im Rahmen des Ausnahmeverfahrens spezielle „Kompen-
satorische Maßnahmen“ durchgeführt werden. Hierbei handelt es sich um die von der Euro-
päischen Kommission vorgeschlagenen „Compensatory Measures“, im Gegensatz zu den 
sog. CEF-Maßnahmen (s.o.). 
 
METHODISCHER   ABLAUF → spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 
Die grundlegenden, methodischen Arbeitsschritte einer artenschutzrechtlichen Prüfung sind: 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

artenschutzrechtliche 
Bestandsaufnahme 

 

artenschutzrechtliche 
Wirkungsprognose 

 

artenschutzrechtliche 
Abwägung  

/ Ausnahmetatbestände 

➔ Auswahl / Festlegung der 
planungsrelevanten bzw. 
artenschutzrechtlich zu 
beachtenden Arten 
(Gebietsbetrachtung) 

➔ Plausibilitätsprüfung hin-
sichtlich möglicher Be-
troffenheiten  
(Vorhabensbetrachtung) 

➔ Festlegung des Untersu-
chungsrahmens: bspw. 
bezüglich Art-Auswahl, 
Wirkfaktoren, Beurtei-
lungskriterien oder Son-
derkartierungen (ggf. im 
Rahmen eines Scoping) 

 

➔ artbezogene Darstel-
lung der Betroffenheit  

➔ artbezogene Be-
schreibung der erfor-
derlichen Vermei-
dungsmaßnahmen, 
ggf. des Risikoma-
nagements (bei 
Wissens- oder 
Prognoselücken) 

➔ artbezogene Prog-
nose der artenschutz-
rechtlichen Tatbe-
stände 

 

➔ Prüfung der Voraus-
setzungen der Aus-
nahmeregelung nach 
§ 45 Abs. 8 BNatSchG; 
Verbleibende 
Verbotstatbestände und 
Darlegung der 
Ausnahmevoraus-
setzungen und der spe-
ziellen „Kompensatori-
schen Maßnahmen“ 
(Compensatory  
Measures) 
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11.4.2  ASP I.1 Vorprüfung des Artenspektrums  

Das ca. 1,94 ha große Plangebiet befindet sich am Siedlungsrand von Preußisch Ströhen. Am 
16.08.2023 erfolgte eine Ortsbegehung und Biotoptypenerfassung zur Einschätzung des po-
tentiell vorhandenen Artenspektrums.  

Bei dem Plangebiet handelt es sich weitestgehend um einen Teil einer intensiv ackerbaulich 
genutzten Fläche. Geringfügig ragt ein Teil eines Hausgartens in das Plangebiet hinein, der 
vor allem eine von Rindenmulch bedeckte Fläche und kleinere gebietsfremde Gehölze auf-
weist. Am südöstlichen Plangebietsrand befinden sich ein Saumstreifen und eine Baumreihe, 
die zukünftig innerhalb einer Maßnahmenfläche liegen werden und erhalten bleiben sollen. 

Die ackerbauliche Nutzung führt sich in südliche Richtung fort. Nordöstlich grenzen wohnbau-
lich genutzte Grundstücke an das Plangebiet. Nordwestlich verläuft die Straße „Preußisch-
Ströher-Allee“, deren Straßenseitenraum auf der Seite des Plangebietes Gras-/Staudenfluren 
und eine Eichen-Reihe/-Allee aufweist (Brusthöhendurchmesser der neben dem Plangebiet 
gelegenen Bäume: 1 x ca. 15 cm und 2 x ca. 30 cm). An diesen Bäumen konnten keine offen-
sichtlichen großvolumigen Höhlungen gesichtet werden. Unmittelbar südöstlich verläuft die 
„Große Aue“. Dahinter liegen weitere landwirtschaftliche Nutzflächen. 
Die Ortsrandlage des Plangebietes (unmittelbar angrenzende Wohngebiete mit damit einher-
gehenden optischen Störreizen durch Licht und Bewegung, Lärm/Geräusche, usw.), die an-
grenzende Straße „Preußisch-Ströher-Allee“ und auch die intensive Nutzung und Strukturar-
mut der betroffenen Ackerfläche (geringe Habitatausstattung) sind als Beeinträchtigung bzw. 
Vorbelastung faunistischer Habitatqualitäten einzustufen. 

 

 
Abbildung 2: Blick von der angrenzenden „Preußisch-Ströher-Allee“ in Richtung Süden (16.08.2023). 
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Konkrete Daten (Kartierungen) zum Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Arten liegen 
für das Plangebiet aktuell nicht vor (Stand Oktober 2023). Eine Anfrage bei der unteren Natur-
schutzbehörde (uNB) bzgl. vorliegenden konkreten Hinweisen auf Vorkommen von arten-
schutzrechtlich relevanten Arten hat ergeben, dass der uNB für das Plangebiet und sein Um-
feld keine Daten zu entsprechenden Vorkommen vorliegen, die über die nachfolgenden Anga-
ben zum Messtischblatt hinausgehen (E-Mail vom 02.11.2023).  

Das Fachinformationssystem (FIS) „Geschützte Arten in Nordrhein-Westfalen“ gibt für den 
Quadranten 2 des Messtischblattes 3517 Rahden insgesamt folgende planungsrelevante Ar-
ten an: 32 Vogelarten. Zu beachten ist, dass das FIS keine vollständigen Daten und auch keine 
punktgenauen Daten zur Verfügung stellt. Insbesondere bei einigen Fledermausarten ist da-
von auszugehen, dass es sich bei den Angaben im Messtischblatt-Quadranten um fehlende 
Nachweise handelt und nicht um Verbreitungslücken. 

Bei der Auswahl der im Bereich des geplanten Wohngebietes und daran angrenzender Flä-
chen vorkommenden Biotoptypen reduzieren sich diese Angaben auf folgende Arten: 
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Tabelle 4: Liste der planungsrelevanten Arten im Messtischblatt 3517, Quadrant 2 in den Lebensraumtypen im Bereich des geplanten Wohngebietes und daran 
angrenzender Flächen lt. FIS15 

Art(-gruppe) 
EZ (ATL) 

Lebensraumtypen 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name KlGehoel Aeck Saeu Gaert Gebaeu LauW/mitt 

Vögel        

Accipiter gentilis Habicht U (FoRu), Na (Na)  Na  (FoRu) 

Accipiter nisus Sperber G (FoRu), Na (Na) Na Na  (FoRu) 

Alauda arvensis Feldlerche U-  FoRu! FoRu   
 

Alcedo atthis Eisvogel G    (Na)   

Anas querquedula Knäkente S   (FoRu)   
 

Anthus trivialis Baumpieper U- FoRu  (FoRu)   (FoRu) 

Asio otus Waldohreule U Na  (Na) Na  Na 

Buteo buteo Mäusebussard G (FoRu) Na (Na)   (FoRu) 

Carduelis cannabina Bluthänfling U FoRu Na Na (FoRu), (Na)   

Circus aeruginosus Rohrweihe U  FoRu, Na FoRu, Na   
 

Cuculus canorus Kuckuck U- Na   (Na)  (Na) 

Dryobates minor Kleinspecht U Na   Na  Na 

Dryocopus martius Schwarzspecht G (Na)  Na   Na 

Falco tinnunculus Turmfalke G (FoRu) Na Na Na FoRu!  

Gallinago gallinago 
Bekassine 

(Rast/Wintervorkommen) 
U   (Ru), (Na)   

 

Hirundo rustica Rauchschwalbe U (Na) Na (Na) Na FoRu!  

Locustella naevia Feldschwirl U FoRu (FoRu) FoRu   
 

Luscinia megarhynchos Nachtigall U FoRu!  FoRu FoRu  FoRu 

Oriolus oriolus Pirol S FoRu   (FoRu)  FoRu 

 
15  Abruf am 19.10.2023: http://artenschutz.naturschutzinformationen.nrw.de/artenschutz/de/arten/blatt 
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Passer montanus Feldsperling U (Na) Na Na Na FoRu (Na) 

Perdix perdix Rebhuhn S  FoRu! FoRu! (FoRu)   

Phoenicurus phoenicurus Gartenrotschwanz U FoRu  (Na) FoRu FoRu FoRu 

Rallus aquaticus Wasserralle U   (FoRu)   
 

Scolopax rusticola Waldschnepfe U (FoRu)     FoRu! 

Serinus serinus Girlitz S   Na FoRu!, Na   

Strix aluco Waldkauz G Na (Na) Na Na FoRu! Na 

Sturnus vulgaris Star U  Na Na Na FoRu  

Tyto alba Schleiereule G Na Na Na Na FoRu!  

Vanellus vanellus Kiebitz S  FoRu!    
 

 
 
 

Legende:  
EZ (ATL) = Erhaltungszustand NRW atlantische Region:  
S = schlecht, U = ungünstig, G = günstig, unbek. = unbekannt, + = Tendenz zunehmend, - = Tendenz abnehmend 

Na = Nahrungshabitat, Ru = Ruhestätte, FoRu = Fortpflanzungs- und Ruhestätte 

Lebensraumtypen: 
KlGehoel = Kleingehölze, Alleen, Bäume, Gebüsche, Hecken; Aeck = Äcker, Weinberge; Saeu = Säume, Hochstaudenfluren; 
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Fledermäuse 

Für die Artgruppe der Fledermäuse existieren innerhalb der tatsächlich überplanten Flächen 
selbst keine Strukturen, die sich als Fortpflanzungs- und/oder Ruhestätten für Tiere aus dieser 
Artgruppe eignen könnten. Die Baumreihe am südöstlichen Rand des Plangebietes soll inner-
halb einer Maßnahmenfläche erhalten bleiben. Die im näheren bis mittleren Umfeld des ge-
planten Wohngebietes gelegenen Gebäude und älteren Gehölzstrukturen weisen prinzipiell 
ein Quartierpotenzial (Fortpflanzungs-/ Ruhestätten) für Fledermäuse auf. An den westlich an 
das Plangebiet angrenzenden Bäumen im Straßenseitenraum der „Preußisch-Ströher-Allee“ 
(Eichen mit folgenden Brusthöhendurchmessern: 1 x ca. 15 cm und 2 x ca. 30 cm) konnten im 
Rahmen der Ortsbegehung am 16.08.2023 keine offensichtlichen großvolumigen Baumhöh-
lungen (Spechthöhlen, größere Ausfaulungen etc.) gesichtet werden, die als bedeutsame dau-
erhafte Fortpflanzungs- oder Ruhestätte (Wochenstube, Winterquartier) genutzt werden könn-
ten. Einzeltiere können im Sommer dagegen bspw. bereits kleinere Stamm- oder Rindenan-
risse und kleinräumige Höhlungen als Tagesschlafplatz nutzen. Diesbezüglich ist jedoch zu 
berücksichtigen, dass bei Einzeltieren eine gewisse Flexibilität hinsichtlich der Quartierwahl 
besteht, da Einzeltiere im Vergleich zu einer Wochenstubengesellschaft weniger hohe Ansprü-
che an die Beschaffenheit eines Quartiers stellen und ihnen daher allgemein ein größeres 
Quartierangebot zur Verfügung stehen dürfte. Es kann daher davon ausgegangen werden, 
dass ein ggf. betroffenes Individuum in seinem weiteren Aktionsraum ein vergleichbares Aus-
weichquartier kennt oder erschließen wird, sodass eine Erhaltung der ökologischen Funktion 
eines von den Planungen betroffenen Quartiers im räumlichen Zusammenhang gegeben ist. 
Auf den von der Planung betroffenen und angrenzenden Flächen (z. B. entlang von Gehölz-
beständen) ist weiterhin eine gelegentliche Jagdnutzung durch verschiedene Fledermausarten 
zu erwarten. Nahrungs- und Jagdbereiche unterliegen jedoch nicht dem Verbot des § 44 (1) 
Nr. 3 BNatSchG, es sei denn, die Funktion der Fortpflanzungs- und Ruhestätten entfällt durch 
die Beschädigung der Nahrungs- oder Jagdbereiche16. Dieses dürfte bei der vorliegenden Pla-
nung aufgrund der Habitatausstattung innerhalb des Plangebietes und angrenzender Flächen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht der Fall sein. Eine Beeinträchtigung von essentiellen Nah-
rungsflächen von Fledermäusen ist durch die Planung nicht zu erwarten. 
 
Brutvögel 
Das Plangebiet stellt sich weitestgehend als intensiv genutzte Ackerfläche dar. Geringfügig 
befindet sich ein gepflegter Teil eines Ziergartens innerhalb des Plangebietes. Der Saumstrei-
fen und die Baumreihe am südöstlichen Plangebietsrand sollen innerhalb der geplanten Maß-
nahmenfläche erhalten bleiben und sind daher nicht von einer Überplanung betroffen. Die 
ackerbauliche Nutzung führt sich in südliche Richtung fort.  
Auf der Ackerfläche innerhalb des Plangebietes selbst sind aufgrund seiner intensiven acker-
baulichen Nutzung, der fehlenden Saumstrukturen (westlich grenzen zumindest Gras-/Stau-
denfluren des Straßenseitenraumes an das Plangebiet und am südöstlichen Rand des Plan-
gebietes befindet sich ein Saumstreifen nahe der „Großen Aue“) und der Lage unmittelbar am 
Siedlungsrand und in Nähe zu Gehölzstrukturen (Gebietskulisse mit Vertikalstrukturen) keine 
Niststandorte von charakteristischen Vogelarten der offenen Feldflur wie der Feldlerche oder 

 
16  LÄNDERARBEITSGEMEINSCHAFT NATURSCHUTZ (2010): Hinweise zu zentralen unbestimmten Rechtsbegriffen des 

Bundesnaturschutzgesetzes. 
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dem Kiebitz zu erwarten. Entsprechende Brutvorkommen könnten gegebenenfalls in der mitt-
leren Umgebung des Plangebietes bestehen, wo geeignete Saumstrukturen vorhanden sind 
und/oder ein ausreichender Abstand zu Vertikalstrukturen und sonstigen Störfaktoren wie dem 
an das Plangebiet angrenzenden Siedlungsbereich besteht.  
Weiterhin sind innerhalb der überplanten Flächen keine geeigneten Strukturen / Habitatbedin-
gungen für ein potentielles Vorkommen von Fortpflanzungs- und Ruhestätten für Arten vor-
handen, die ältere oder auch dichtere Gehölze als Brutstätte benötigen (z. B. Nachtigall, Blut-
hänfling, Girlitz) und/oder relativ ungestört in großflächigeren Bruthabitaten oder älteren Baum-
beständen brüten (z. B. Waldkauz) sowie vorwiegend in oder an Gebäuden vorkommen (z. B. 
Rauchschwalbe, Turmfalke, Schleiereule, Feldsperling, Star). Offensichtliche Baumhöhlungen 
(als Niststandort z. B. des Stars) oder größere Nester von europäischen Brutvogelarten (z. B. 
Mäusebussard) sind im Bereich des geplanten Wohngebietes und daran angrenzend nicht 
vorhanden. Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Arten sind in diesem Bereich somit auch 
nicht zu erwarten. 
Aufgrund der oben benannten Gegebenheiten (Habitatausstattung, Vorbelastungen, fehlende 
konkrete Hinweise im Rahmen der Ortsbegehung und der unteren Naturschutzbehörde) kann 
eine Beschädigung / Zerstörung dauerhafter Fortpflanzungs- oder Ruhestätten für die im FIS 
benannten planungsrelevanten Vogelarten mit ausreichend hoher Wahrscheinlichkeit ausge-
schlossen werden. Für alle in der Liste des Messtischblattes genannten planungsrelevanten 
Vogelarten liegen innerhalb des Plangebietes weiterhin keine geeigneten Habitatstrukturen/-
ausprägungen mit besonderer Bedeutung vor (z. B. essentielle Nahrungshabitate). Im FIS 
werden zwar einige planungsrelevante Vogelarten als (gelegentliche) potentielle Nahrungs-
gäste aufgeführt, der Verlust von Nahrungsflächen unterliegt jedoch nicht dem Verbotstatbe-
stand nach § 44 (1) Nr. 3, es sei denn, der Verlust der Nahrungsfläche bedingt die Aufgabe 
einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte. Dies ist bei den aufgeführten Arten (meistens mit gro-
ßen Aktionsräumen oder speziellen Habitatanforderungen) in Verbindung mit der geringen 
Größe und der Habitatausstattung des Plangebietes sowie der bestehenden Vorbelastungen 
durch angrenzende Nutzungen / Störquellen und auch unter Berücksichtigung der geplanten 
Maßnahmenfläche nicht zu erwarten. 

Die Umgebung des Plangebietes und evtl. das Plangebiet selbst bieten allgemein möglicher-
weise gelegentlich genutzten Nahrungsraum und ggf. Brutplatzangebote für ungefährdete, 
verbreitete Vogelarten. Für diese Vogelarten gilt: Zur Vermeidung der Tötung oder Verletzung 
etc. von Individuen oder ihren Entwicklungsformen (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 1 
BNatSchG) sind die Baufeldräumung (Abschieben von vegetationsbedecktem Oberboden, 
Beseitigen sonstiger Vegetationsstrukturen etc.) und Gehölzrodungen / Baumfällungen außer-
halb der Brutzeit durchzuführen. 
 
Weitere Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

Hinsichtlich Vorkommen weiterer artenschutzrechtlich relevanter Arten (Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie), deren Vorkommen im FIS nicht aufgeführt sind (z. B. weitere Säugetiere, 
Reptilien, Amphibien, Libellen, Schmetterlinge, Käfer oder Pflanzen), kann im Ergebnis der 
durchgeführten Ortsbegehung festgehalten werden, dass innerhalb der überplanten Flächen 
und unmittelbar angrenzend keine Strukturen / Habitatbedingungen festgestellt wurden, die 
sich für essentielle Lebensstätten solcher Arten anbieten. Eine Betroffenheit dieser Arten ist 
durch die vorliegende Planung nicht zu erwarten. 
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11.4.3  ASP I.2: Vorprüfung der Wirkfaktoren 

Die vorliegende Planung hat das Ziel, parallel des bestehenden Siedlungsrandes von Preu-
ßisch Ströhen ein weiteres Wohngebiet auf einer bislang ackerbaulich genutzten Fläche aus-
zuweisen. Parallel der „Preußisch-Ströher-Allee“ (Kreisstraße 67) soll zukünftig ein Geh- und 
Radweg entstehen, der in dieser Planung bereits als Verkehrsfläche berücksichtigt wird. Un-
mittelbar südöstlich des Wohngebietes wird eine Maßnahmenfläche festgesetzt (Fläche zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft). Auf dieser Maß-
nahmenfläche soll die Errichtung einer Versickerungsfläche sowie multifunktional eine Kom-
pensationsmaßnahme (Entwicklung von Extensivgrünland) erfolgen. Ein vorhandener Saum-
streifen und eine Baumreihe am südöstlichen Plangebietsrand sollen innerhalb der Maßnah-
menfläche erhalten bleiben. 
 
Die Ortsrandlage des Plangebietes (unmittelbar angrenzende Wohngebiete mit damit einher-
gehenden optischen Störreizen durch Licht und Bewegung, Lärm/Geräusche, usw.), die an-
grenzende Straße „Preußisch-Ströher-Allee“ und auch die intensive Nutzung und Strukturar-
mut der betroffenen Ackerfläche (geringe Habitatausstattung) sind als Beeinträchtigung bzw. 
Vorbelastung faunistischer Habitatqualitäten einzustufen. 

 
Generell ist zwischen bau-, anlage- und betriebsbedingten Wirkfaktoren zu unterscheiden.  
 
Baubedingt werden sich vorübergehend optische und akustische Störwirkungen (Licht, Lärm, 
Erschütterungen) durch Baumaschinen etc. auf die unmittelbare Umgebung auswirken. Neben 
den direkt zu bebauenden Flächen könnten weitere Flächen als Lagerflächen für Baumateria-
lien etc. in Anspruch genommen werden. Konkrete Angaben liegen dazu nicht vor. Das Plan-
gebiet ist durch die angrenzenden Nutzungen bereits in gewissem Maße vorbelastet. Die Stör-
wirkungen werden das aktuell bestehende Maß an betriebsbedingten Störfaktoren der Umge-
bung für artenschutzrechtlich relevante Arten voraussichtlich nicht wirksam überschreiten, so-
dass die baubedingten, vorübergehend wirksamen Störwirkungen, als nicht erheblich einge-
stuft werden. Eine wirksame erhebliche baubedingte Betroffenheit von artenschutzrechtlich 
relevanten Arten ist daher nicht zu erwarten. 
 
Anlagebedingt wird vornehmlich ein am Siedlungsrand gelegener Teil einer größeren Acker-
fläche in Anspruch genommen und durch ein Wohngebiet mit dazugehöriger Erschließungs-
straße etc. sowie eine daran angrenzende Maßnahmenfläche ersetzt. Eventuell ist ein Teil 
eines Ziergartens betroffen, der möglicherweise auch bestehen bleiben kann. Ein vorhandener 
Saumstreifen und eine Baumreihe am südöstlichen Plangebietsrand können innerhalb der ge-
planten Maßnahmenfläche erhalten bleiben. Innerhalb des verbleibenden Teils der Maßnah-
menfläche soll die Errichtung einer Versickerungsfläche erfolgen sowie ein Extensivgrünland 
entwickelt werden. Die vorhandene Gebietskulisse im Umfeld des Plangebietes wird sich auf-
grund der angrenzend bereits vorhandenen wohnbaulichen Nutzungen, der Lage und verhält-
nismäßig geringen Größe / Ausdehnung des geplanten Wohngebietes nicht wirksam verän-
dern. Durch die Flächeninanspruchnahme dürfte allenfalls ein Bereich verloren gehen, der ggf. 
Brutplatzangebote für ungefährdete, verbreitete Vogelarten aufweist. Somit besteht ein poten-
tielles Verletzungs-/Tötungsrisiko für Brutvögel. Die überplanten Flächen stellen weiterhin ein 
potentielles Nahrungshabitat ohne besondere Bedeutung für Brutvögel und Fledermäuse dar, 
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die ihre Quartier- bzw. Niststandorte bzw. im Umfeld des Plangebietes haben könnten. Dieses 
ist jedoch nicht als essentielles Nahrungshabitat einzustufen. 
 
An das Plangebiet angrenzend sind bereits wohnbaulich genutzte Grundstücke vorhanden. 
Mit der Umsetzung der Planung sind betriebsbedingt dauerhafte Störwirkungen durch Licht, 
Geräusche und Bewegung zu erwarten. Die Auswirkungen beschränken sich dabei auf das 
unmittelbar angrenzende Umfeld und werden sich in ihrer Dimension / ihrem Umfang nicht 
wesentlich von den aktuell schon bestehenden betriebsbedingten Störwirkungen der unmittel-
baren Umgebung (Vorbelastung) unterscheiden. Eine wirksame Betroffenheit von Arten, die 
hinsichtlich der genannten Wirkfaktoren empfindlich sind, ist aufgrund fehlender bekannter 
Vorkommen sowie der Lage des Plangebietes im Raum, angrenzend vorhandener Nutzungen 
etc. und der damit schon bestehenden Störwirkungen nicht anzunehmen. Eine wirksame er-
hebliche Betroffenheit von artenschutzrechtlich relevanten Arten durch betriebsbedingte Stör-
wirkungen ist daher nicht zu erwarten. 
 
 

11.4.4  Zusammenfassung und Fazit 

Das ca. 1,94 ha große Plangebiet befindet sich am Siedlungsrand von Preußisch Ströhen und 
stellt sich weitestgehend als Ackerfläche dar, die Bestandteil eines größeren, sich in südliche 
Richtung erstreckenden ackerbaulich genutzten Bereiches ist. Weiterhin befindet sich ein Teil 
eines Ziergartens innerhalb des Plangebietes. Am südöstlichen Plangebietsrand befinden sich 
zudem ein Saumstreifen und eine Baumreihe, die zukünftig innerhalb einer Maßnahmenfläche 
liegen werden und erhalten bleiben sollen. Im nordwestlichen Teil des Plangebietes soll die 
Ausweisung eines Wohngebietes mit dazugehöriger Erschließungsstraße etc. erfolgen. Süd-
östlich daran angrenzend wird eine Maßnahmenfläche (Fläche zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft) festgesetzt, innerhalb derer die Errichtung 
einer Versickerungsfläche erfolgen sowie ein Extensivgrünland entwickelt werden soll. 

Eine potentielle erhebliche Betroffenheit von planungsrelevanten Brutvogelarten ist nach der-
zeitigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Hinsichtlich möglicherweise vorhandener Brutvo-
gelarten ohne besondere Planungsrelevanz ist festzuhalten, dass die betroffenen Flächen all-
gemein Nahrungsraum und ggf. Brutplatzangebote für ungefährdete, verbreitete Vogelarten 
bieten. Bei diesen Vogelarten „allgemeiner Planungsrelevanz“ wird davon ausgegangen, dass 
unter Berücksichtigung von allgemeinen Vermeidungsmaßnahmen (zeitliche Beschränkungen 
der Baufeldräumung etc.) keine Erfüllung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu 
erwarten ist.  

Es sind keine Strukturen mit Quartierpotenzial für Fledermäuse von einer Überplanung betrof-
fen. Essentielle Nahrungsflächen für Fledermausarten liegen mit ausreichend hoher Wahr-
scheinlichkeit nicht vor. 

Darüber hinaus weisen die überplanten Flächen nach derzeitigem Kenntnisstand keine Be-
deutung für weitere artenschutzrechtlich relevante Arten (Arten des Anhang IV der FFH-Richt-
linie, z. B. weitere Säugetiere, Amphibien, Reptilien, Libellen, Schmetterlinge, Käfer oder 
Pflanzen) und keine Strukturen / Habitatbedingungen auf, die sich für essentielle Lebensstät-
ten solcher Arten anbieten. 
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Aus diesem Grund ist die Durchführung faunistischer Kartierungen oder einer vertieften spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (Artenschutzprüfung - Stufe II) nicht vorgesehen. Wei-
tere Prüfschritte sind unter Einhaltung der unten genannten Vermeidungsmaßnahmen nach 
derzeitiger Einschätzung nicht erforderlich. 

 
Fazit:  

Im Bereich der überplanten Flächen ist das Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter Tier-
arten aus den Artgruppen der europäischen Brutvögel (Nahrungshabitat ohne essentielle Be-
deutung, ggf. Brutplatzangebote für verbreitete Arten ohne Gefährdungsstatus) und der Fle-
dermäuse (Teil-Nahrungshabitat ohne essentielle Bedeutung) möglich. Es sind die arten-
schutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG zu beachten, diese gelten unmittelbar. 
Hinsichtlich der Berücksichtigung des besonderen Artenschutzes ist festzuhalten, dass nach 
aktueller Einschätzung und unter Beachtung der folgenden Maßnahmen keine Erfüllung der 
artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände zu erwarten ist. 

• Die erste Inanspruchnahme des Bodens (Baufeldräumung, Abschieben von (vegetations-
bedecktem) Oberboden, Beseitigung sonstiger Vegetationsstrukturen etc.) muss innerhalb 
des Zeitraumes vom 01. September bis zum 28. Februar erfolgen.  

• Notwendige Baumfällarbeiten und das Beseitigen von Gehölzen sind, in Anlehnung an 
§ 39 Abs. 5 BNatSchG, innerhalb des Zeitraumes vom 01. Oktober bis zum 28. Februar 
durchzuführen.  

• Sollten die vorgenannten Maßnahmen außerhalb der vorgenannten Zeiträume erforderlich 
sein, sind unmittelbar vor dem Eingriff diese Bereiche / Strukturen durch eine fachkundige 
Person (z. B. Umweltbaubegleitung) auf ein Vorkommen von aktuell besetzten Vogelnes-
tern sowie auf eventuellen Besatz mit Individuen der Artgruppe der Fledermäuse zu über-
prüfen. Von den zeitlichen Beschränkungen kann abgesehen werden, wenn durch die 
Überprüfung der fachkundigen Person festgestellt wird, dass keine Beeinträchtigungen eu-
ropäischer Vogelarten und von Fledermäusen zu befürchten sind. Beim Feststellen von 
aktuell besetzten Vogelnestern oder Fledermausbesatz ist die Untere Naturschutzbehörde 
zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen mit dieser abzustimmen. 

 
 



Stadt Rahden, Bebauungsplan Nr. 108 – Umweltbericht 52 / 52 

  ANHANG 

H:\RAHDEN\223317\TEXTE\UP\ubr_bp250407.docx  

11.5 Bestandsplan 
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